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Das  (ROV) f ür den Bau der Or tsumgehung (OU) Wolgast im Zuge 
der Bundesstra ße (B)   wird mit folgender Landesplaner ischen Beurtei lung abgesch los 
sen: 

A: Ergebn is des Raumordnungsver fahrens 

Der Bau einer „Or tsumgehung Wolgast" entspricht bei Erf ü l lung der nachs tehenden Ma ß 
gaben den Er fo rdern issen der Raumordnung. 

Ma ßgaben: 

 Planung und Bau der Ortsumgehung sind in der Variante S 1a (s üdl ich der Stadt und a u 
ßerhalb des Stadtkerns) durchzuf ühren (vgl. graphische Darstel lung S. 3a). Dabei ist im Z u 
ge der B  n [= OU Wolgast ] durch einen standardgerechten Ausbau die Verb indungs funk-
tionsstufe  im funkt ionalen Stra ßennetz des Landes   zu erhalten. 

2. Bei Bauma ßnahmen im Peenestrom sind zur Schonung der wassergebundenen Tier- und 
Pflanzenwelt  Bauverfahren (z. B. Spundwandk äs ten) anzuwenden . 
Zum Schutz von Zielarten gem ä ß FFH-Richtl inie sind die konkreten Bauze i tbeschr änkungen 
mit der zust änd igen Naturschutz- und Fischereibeh ö rde abzust immen. 
Der beeintr ächt igte Lebensraum des Fischotters ist m ög l ichst gro ß r äumig zu ü be rspannen . 
Die baubedingten Eingriffe in den Naturhaushalt und den Landschaftsraum sind auf das f ü r 
das Bauvorhaben unbedingt notwendige Ma ß in Art, Umfang und Zeitdauer zu begrenzen. 
Die Ma ßnahmen zur Vermeidung und Minderung der bau- , aniage- und betr iebsbedingten 
Auswirkungen der O U bzw. zum Ausgleich und Ersatz der beeintr ächt igten Funkt ionen des 
Naturhaushaltes sind in der nachfolgenden landschaftspf legerischen Beglei tp lanung zu kon 
kretisieren und mit den zust änd igen Naturschutzbeh ö rden abzust immen. 

3. Zur Reduzierung von Schadstoffeintr ägen in Oberf l ä chengew ässer sind Spr i tzschutze in 
r ichtungen zu install ieren und Direkteinleitungen von St ra ßenabw ässern in Ober f l ä chenge 
w ässer zu vermeiden. Wei tere Ma ßnahmen zum Schutz des Grund- und Ober f l ä chenwas 
sers sind im Genehmigungsver fahren mit der Unteren Wasserbeh ö rde bzw. mit dem S tAUN 
Ueckerm ünde zu konkretisieren. 

4. Durch entsprechende Ma ßnahmen sind die Beeintr ächt igungen durch L ä rm in vert retba 

ren Grenzen zu halten. 

B. B e s c h r e i b u n g d e s Vorhabens 

 Vorbemerkungen und Erl äuterungen zum Planerfordernis 

Die Verkehrsuntersuchungen des Stra ßenbauamtes Stralsund (SBA) f ü r das Mit te lzentrum 
Wolgast begannen  und wurden mit dem vorl äuf igen Ergebnis zur „Notwendigkei t einer 
OU Wolgast im Zuge der B  und der „Ausweisung von drei relativ konf l iktarmen Korr ido 
ren" im Rahmen einer unvol lendeten Umweltvertr äg l ichkeitsstudie (UVS) im Jahr   vor 
erst beendet. 
Der  zwischen der verkehrl ichen Verbindungsfunkt ion der B  im Zuge 
der Ortsdurchfahrt Wolgast sowie ihren inner ört l ichen Aufgaben als Erschl ie ßungs- und Ge 
sch ä f tsstra ße hat s ich in den Folgejahren deutlich versch ä r f t . Deshalb wurden die P lanungen 
zum Bau einer OU im Juni 2001 wieder aufgenommen. 
Die derzeit igen Verkehrsbelastungen von bis zu 15 T Fz. je 24 h (DTV [durchschnit t l icher 
t ägl icher Verkehr] 2001) an der Peenebr ücke erzeugen gemeinsam mit den Br ücken ö f f 
nungszeiten mehrmals t ägl ich R ückstau von etwa 1 km L änge innerhalb der Orts lage  W o l 
gast. Das Verkehrsaufkommen in der Urlaubssaison übersteigt den DTV-Wert nochmals um 
rd. 2000 Fz.  Bereich der Peenebr ücke. Da der Verkehr im Prognosezei t raum bis   auf 
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rd.  T Fz. je 24 h anwachsen wi rd , ist eine weitere Verschlechterung der verkehr l ichen 
Situat ion in der Stadt Wolgast zu erwarten. Die inner örtl iche Stra ßenbrei te ist w e g e n der 
tei lweise bis an den Stra ßenraum reichende Bebauung nicht mehr in der Lage, derzei t ige 
und k ünft ige Verkehrsmengen zu bew ä l t igen. Der Neubau einer Or tsumgehung Wolgas t ist 
deshalb Bestandteil des „vordringl ichen Bedarfs, neue Vorhaben" im  
plan 2003 (BVWP) geworden. 

 Art, Gr ö ß e , und Ausdehnung des Vorhabens 

Bei dem geplanten Vorhaben handelt es sich um den Neubau einer Or tsumgehung um das 
Mit te lzentrum Wolgast im Zuge der B  Die B  verl äuft ab der Anschlussste l le A 20 / B 
96 bei G ü tzkow in östl icher Richtung über Wolgast und die Insel Usedom bis zur Grenz über 
gangsstel le Ahlbeck. Auf der B  wird der überwiegende Wir tschafts- , Ur laubs- und Be 
rufsverkehr von und zur Insel Usedom abgewickelt, soweit dies schwerpunktm ä ß i g den 
Nordtei l der Insel betrifft. Den einzelnen Trassenvarianten l iegen nachstehende Planungsin 
halte zugrunde (s. Karte S. 3a): 

Al le Trassenvar ianten haben ihren Anfangspunkt im Bereich der Z iesen iederung s üdwest l ich 
der Stadt Wolgast und sollen mit dem Regelquerschnitt (RQ)   err ichtet werden . Drei 
Trassen umgehen die Stadt Wolgast im Norden unter Einhaltung n ördl icher, dann öst l icher 
und schl ie ß l ich s üd öst l icher Richtungen, bevor die Varianten auf Usedom an die B   alt 
anb inden. Drei Trassenz üge nehmen eine Lage südlich der Stadt Wo lgas t e in, wobei die 
Trassenver i äu fe erst s üdl ichen bis s üd ös t l ichen Richtungen fo lgen, bevor die Var ianten unter 
Einhaltung nord östl icher F ührungen auf Usedom die B 111 alt erre ichen. Der Peenestrom 
wird bei den hier beschriebenen Var ianten mit Hochbr ücken gequert, deren Durchfahrtsh ö 
hen von Norden nach S üden von 50   auf 27  abnehmen. Tunne l - bzw. Klappbr ü ckenvar i 
anten haben mit den Hochbr ückenvar ianten eine gemeinsame Trassenf ü h rung. Sie unter 
scheiden sich nur in der Art der Querung des  von den Hocbr ü ckenvar ianten. 
Die Endpunkte aller Trassenvarianten l iegen östlich des Ortsteils Mahlzow auf der Insel U-

 Die Trassenvarianten sind jewei ls am Anfang und Ende mit der alten Trasse der B 
 verkn üpf t . Die Nordtrassen erhalten einen Knotenpunkt mit der von Grei fswald kom 

menden Landesstra ße L 262. Bei den s üd l ichen Varianten ist ein Knotenpunkt mit der Bahn 
hofstra ße im S üden der Stadt Wolgast vorgesehen. Auf der Insel Usedom kreuzen die S üd -
t rassen verschiedene Kreisstra ßen bzw. Wege . Die Nord- und S üdvar ianten sol len au ßer 
dem das Streckengleis der Usedomer B äderbahn GmbH planfrei kreuzen. Die Nordvar ianten 
haben unter teilweiser Trassennutzung der Kreisstra ße OVP 22 Trassenl ängen von insge 
samt 8 bis  km. Den S üdvar ianten l iegen Neubaustrecken zwischen 6,7 und 8,6 km 
zugrunde. Der gesamte Fl ä chenverbrauch betr ägt je nach Var iante zwischen 26 und 34,3 
ha, davon sind 8,1 bis 12,4 ha landwirtschaft l iche Nutzf l ächen. Zur Lage der einzelnen  Vari 
anten im Raum wird auf die kartographischen Darstellungen (S. 3a) verwiesen. 

3. Die r äumliche Lage des Vorhabens 

Die einzelnen Trassenvarianten l iegen in den Gebieten der Stadt Wolgast sowie den Ge 
meinden Gro ß Ernsthof, Hohendorf, Krummin, M ö lschow und Sauzin. Die Stadt Wolgast ist 
im System der zentralen Orte ais  eingestuft. Wolgast hat einen denkmalge 
sch ü tz ten Altstadtkern und liegt im „L ändl ichen Raum" am Peenest rom, der die Insel Use 
dom vom Festland trennt. In der Stadt leben derzeit ca.  Einwohner. 
Als n ö rdl iche Verbindungsstra ße zwischen dem Festland und der Insel Usedom hat die B 

 eine herausragende verkehrl iche Bedeutung, nicht nur als Zubr inger von und zur Auto 
bahn A 20, sondern auch als B äder- und Erschl ie ßungsstra ße eines der bedeutendsten 
Fremdenverkehrsgebiete der Region Vorpommern. Die O U soll in ihrem Verlauf dem überre 
g ionalen Charakter der B 111 in der Verbindungsfunkt ionsstufe  entsprechen. Sie soll glei 
cherma ßen die raumordnerische Funktion einer Regionale Entwick lungsachse erf ü l len. 
Die Trassenvar ianten queren in ihrem Verlauf gemä ß Karte M  1:100.000 RROP  folgende 
Raumnutzungen: 



-  Vor ranggebie t der Rohstoffsicherung (Bewil l igungsfeld Spezialsand), (Ausnahme : alle 
Nordtrassen), 
- den Peenest rom als bedeutendes Oberf i ä chengew ässer I. Ordnung mit Schutzgeb ie tsaus 
weisung naturschutzfachl icher Art (potentielles Vorschlagsgebiet nach Art ikel 3 und 4 der 
FFH-Richt l in ie, 3. Tranche, Stand 07.07.2003), 
- auf der Inselseite einen Vorsorgeraum f ü r Naturschutz und Landschaftspf lege, 
- Teile des Vorsorgeraumes f ü r Naturschutz und Landschaftspf lege sind g le icherma ßen Vor 
sorgeraum f ü r die Tr inkwassersicherung, sowie 
- einen R a u m mit besonderer nat ür l icher Eignung f ür Fremdenverkehr und Erho lung, der im 
RROP VP als Tour ismusentwicklungsraum ausgewiesen ist. 
- Teile der O U l iegen nach der Karte  16 RROP VP in e inem hochwasser ü ber f lu tungsge-
f ährdeten Raum. 

 B e s c h r e i b u n g des angewandten Ver fahrens 

 Einleitung 

Die Oberste Landesplanungsbeh ö rde M-V hat wegen der Raumbedeutsamkei t der S t ra ß en -
 „OU Wolgast" einem Antrag der Stra ßenbauverwai tung des Landes M-V, 

vertreten durch das Stra ßenbauamt Stralsund (im weiteren Vorhabentr äger = VT) , zur Durch 
f ührung e ines Raumordnungsverfahrens entsprochen. Mit der Ver fahrensdurchf ü h rung wur 
de mit Schre iben vom 20. Juni 2002 das A m t f ü r Raumordnung und Landesp lanung Vor 
pommern beauftragt. 

 Rahmen der durch das Stra ßenbauamt Stralsund eingeleiteten Vorp lanungen wurden 7 
m ögl iche Trassenvar ianten entwickelt. Bestandtei l der Vorplanungen des Vorhabent r ä ge rs 
war neben dre i Nord- und drei S üdvarianten auch eine sogenannte „Mit telvariante". Die 
Stra ßenvar ianten wurden erg änzt durch Untersuchungen f ü r eine m ögl ichst konf l ik tarme 
Peenequerung. Dazu wurden die Bauwerksvar ianten: Hochbr ücke, K lappbr ü cke und Tunne l 
untersucht. Das Stra ßenbauamt Stralsund hat noch im Rahmen der Vorp lanungen und auf 
der Grundlage einer Machbarkeitsstudie die Mittelvariante und die K lappbr ü ckenvar ianten 
aus verkehr l ichen Gr ünden (Verbleib der Stauerzeugung) ausgeschlossen. Absenkbare 
Tunnelvar ianten wurden ausgeschlossen, wei l bei der Vorpr ü fung erhebl iche Beeint r ä cht i 
gungen von Europ ä ischen Schutzgebieten prognostiziert werden. Tunnelvar ianten mit 
Schi ldvortr ieb sind mit den Schutzzwecken und -z ie len der Europ ä ischen Schutzgebie te 
vertr äg l icher, jedoch wegen der Kostenintensit ä t (ca. 4-fache der Hochbr ü ckenvar ianten) 
verkehrswirtschaft l ich nicht begr ündbar und damit nicht umsetzbar. 
F ür die verb l iebenen Trassenvarianten wurden dann im Rahmen dreier Abs t immungsbe ra 
tungen die Untersuchungsinhal te und der - u m f a n g abgest immt und protokoll iert. Die Unter 
suchungsergebnisse liegen in Form fo lgender Unterlagen vor: 

- Umweltvertr äg l ichkeitsstudie (UVS), Text- und Kartenteil, 
-  nach § 34 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) , 
- Verkehrswir tschaft l iche Untersuchung Teil 1 und 2, 
- Vorp lanung Peenestromquerung sowie 
- Vorp lanung f ü r eine   Ordner 1 und 2. 
Sie wurden im Juni 2003 dem  f ür Raumordnung und Landesplanung V o r p o m m e r n ü -
bergeben und bildeten die Grundlage f ü r das Raumordnungsverfahren. 
Vor der Er ö f fnung des Raumordnungsverfahrens wurde die UVS am 05.06.2003 dem Staat 
l ichen A m t f ü r Umwelt und Natur Ueckerm ünde mit der Bitte übergeben, die Vol ls t änd igkei t 
der UVS g e m ä ß den Abst immungsergebnissen ebenfalls zu pr ü fen. A m 24.06 .2003 best ä t ig 
te das S t A U N Ueckerm ünde die Vollst ändigkeit. 

 Art der Betei l igung 

Gem ä ß §   Abs. 6 bis 8 Landesplanungsgesetz  M-V wurden die betrof fenen k o m 
munalen Gebietsk ö rperschaften, die Tr äger ö ffentlicher Belange, die ö f fent l ichen Planungs-



tr äger, die nach § 29 BNatSchG anerkannten Verein igungen und weitere, nach dem Kennt 
nisstand des Verfahrenstr ägers  evtl. betroffene Dritte mit Schreiben vom 01.07.2003 um die 
Abgabe einer Ste l lungnahme gebeten (Er ö f fnung des ROV) . 

 Rahmen der Einbeziehung der Ö f fentlichkeit wurden die Verfahrensunter lagen im Zeit 
raum vom 14.07.2003 bis zum 18.08.2003 bei der Stadtverwaltung Wolgast nach vorher iger 
orts übl icher Bekanntmachung ausgelegt. Auf Grund des kontr ä ren Inhaltes einiger Stel lung 
nahmen (alle sind dem Vorhabentr äger am 26.09.2003 übergeben worden) wurde ein Er ö r te 
rungstermin am  vereinbart und die Standpunkte diskutiert. 

3. Die Beteil igten 

 Stadt Wolgast 
2. Gemeinden Gro ß Ernsthof, Hohendorf, Krummin und Sauzin über A m t Wolgast -Land 
3. Gemeinde M ö lschow über „Amt an der   
4. Landkreis Ostvorpommern 
5. Landesamt f ür Bodendenkmalpf lege M-V 
6. Landesamt f ür Denkmalpf lege M-V 
7. Landesamt f ü r Umwelt , Naturschutz und Geologie M-V, Geologischer Dienst, NB 
8. Landesamt f ür Umwelt , Naturschutz und Geologie M-V G üs t row 
9. Landesamt f ür Forsten und Gro ßschutzgebiete M-V 

 Landesamt f ür Brand- und Katastrophenschutz M-V 
 Landesvermessungsamt M-V 
 Landesamt f ür Fischerei M-V 

13. Polizeidirektion Ank lam 
14. Wasserschutzpol izeidirekt ion M-V 

 Amt f ür Landwirtschaft Ferdinandshof 
 Amt f ü r Landwirtschaft Al tentreptow als untere Fischereibeh ö rde 

17. Forstamt J ägerhof 
 Forstamt  
 Bergamt Stralsund 

20. StAUN Ueckerm ünde 
2 1 . Wasser- und Schif f fahrtsamt Stralsund 
22. Amt f ür Arbei tsschutz und Technische Sicherheit Stralsund 
23. Regionaler Planungsverband Vorpommern 
24. Landesverband des Verkehrsgewerbes M-V 
25. Tour ismusverband M-V e.V. 
26. Tour ismusverband Insel Usedom e.V. 
27. Bauernverband M-V e.V. 
28. Landesverband der Kutter- und Küsterfischer M-V e.V. 
29. Landesjagdverband M-V 
30. Landesanglerverband M-V 
3 1 . BUND M-V 
32. NABU M-V 
33. G R Ü N E LIGA M-V 
34. Naturpark Insel Usedom 
35. Oberf inanzdirekt ion Rostock, Bundesverm ögensabtei lung sowie 

Landesverm ögens- und Bauabtei lung 
36. Bundesverm ögensamt Rostock 
37.  zu Neubrandenburg 
38. Deutsche Bahn A G 
39. Deutsche Telekom A G 
40.  Deutsche Telekom MobilNet GmbH 
4 1 . Vodafone D2 G m b H 
42. E-Plus Mobil funk G m b H 
43.  G m b H & Co. O H G 
44. Usedomer B äderbahn GmbH 



45. Peenewerft GmbH 
46. E.DIS A G F ü rstenwalde 
47. GDM com Leipzig 
48. Gasversorgung Vorpommern GmbH 
49. H G W HanseGas GmbH 
50. Wasser- und Bodenverband Insel  M ö lschow 
5 1 . Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbesei t igung Festland Wolgast 
52. Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbesei t igung Insel Usedom  
53.  Kirche Greifswald 
54. Bisch ö f l iches Ordinariat Berl in 
55. Kath. Kirchgemeinde Herz Jesu Wolgast 
56. Treuhand- / Liegenschaftsgesel lschaft mbH Rostock 
57. Bodenverwertungs- und Verwal tungs GmbH Rostock 
58. Wehrbereichsverwal tung I Kiel 

 E r g e b n i s s e der Ste l lungnahmen und ermittelte T a t s a c h e n 

1. Zusammenfassung der Betei l igten, die keine Stel lungnahme abgaben bzw. von der Pla   
nung nicht betroffen sind 

- Gemeinden Gro ß Ernsthof, Hohendorf, und Krummin 
- Gemeinde Mö lschow 
- Landesamt f ür Umwelt, Naturschutz und Geologie, Geologischer Dienst, NB 
- Landesamt f ü r Denkmalpf lege M-V 
- Polizeiinspektion Anklam 
- Wasserschutzpol izeidirekt ion M-V 
- Amt f ü r Arbeitsschutz und technische Sicherheit Stralsund 
- Landesverband des Verkehrsgewerbes M-V 
- Tour ismusverband M-V e.V. 
- Landesverband der Kutter- und K üstenf ischer M-V e.V. 
-   e.V. 
- NABU M-V e.V. 
- GR ÜNE    e.V. 
- Naturpark Insel Usedom 
- Oberfinanzdirektion Rostock, Landesverm ögens- und Bauabtei lung 
- Bundesverm ögensamt Rostock 
- Deutsche Bahn AG, Nieder lassung Ost, Berlin 
- DeTeMobi l Deutsche Te lekom Mobi lNet GmbH 
- Vodafone D2 GmbH 
- H G W HanseGas GmbH 
-  Kirche Greifswald 
- Bisch ö f l iches Ordinariat Berlin 
- Kath. Kirchgemeinde Herz Jesu Wolgast 
- Treuhand- / Liegenschaftsgesel lschaft m b H Rostock 
- Bodenverwertungs- und Verwal tungs G m b H Rostock 
- Nachbetei l igung: Landesf ischereiverband M-V 

2. Stel lungnahmen mit Forderungen, Anregungen und Hinweisen zur O U 

 Die Stadt Wolgast bevorzugt die Trassenvariante S 1 a auf Grund der ger ingeren Konflikt-
tr ächtigkeit.   weiteren Planverfahren sollen die k ünft igen Verkn üp fungspunkte der B   
mit dem nachgeordneten Stra ßennetz und die Ma ßnahmen zur Entwicklung eines Radwe 
genetzes an Bundes- und Landesst ra ßen konkretisiert werden. Mit dem Bau einer OU im 
Zuge der B  wird eine m ög l iche Reduzierung des innerst äd t ischen Verkehrs um ca. 50%, 



die Verbesserung der Fahrplantreue des Ö PNV sowie eine erhebliche Ver r ingerung der E-
 erwartet. 

Zur Erschl ie ßung des Altstadtkernes plant die Stadt ein Parkhaus im Trass ie rungsbere ich 
der Mittelvariante, das die st ädt ischen Parkplatzdefizite im altstadtnahen Kernbere ich behe 
ben soll . Die historische Altstadt Wolgast ist f ö rml ich festgelegtes Sanierungsgebiet u n d  g le i 
cherma ßen f l ä chendeckendes Bodendenkmal . 

 Rahmen der Planung der OU Wolgast sind Gr ünf l ächen wie der Park Belvedere sow ie 
Kleing ä r ten betroffen. In der Er ö r terungsberatung am   wurde mitgetei l t , d a s s die 
Nutzung des Parkes Belvedere als s tadtnahes Ausflugsziel zugunsten des S t ra ß enneubaus 
aufgegeben wird. Kleing är tnern k önnen Ausweichf l ä chen zur Verf ügung gestel l t we rden . 
Die von der Usedomer B äderbahn (UBB) vorgeschlagene Mittelvariante lehnt die Stadt  W o l 
gast aus fo lgenden Gr ünden ab: Die Kanal isierung des Verkehrs von der Kreisstra ße O V P 
22 auf den nur f ü r best immte Fahrtr ichtungen freigegebenen Anschluss Bahnhofs t ra ß e f ühr t 
dort zu Erh öhungen des ohnehin schon über den zul äss igen Grenzwerten l iegenden L ä r m 
pegels. Dar über hinaus ist die Bahnhofstra ße den verkehrl ichen Mehrbe las tungen der Mit tel 
var iante nicht gewachsen. Es wird eine Ver lagerung der Verkehrsauswi rkungen von e inem 
vorbelasteten st ädt ischen Bereich in ein weniger belastetes Stadtgebiet bef ü rchtet. E ine mit 
der Real is ierung der Mittelvariante m ög l icherweise verbundene Ü be rnahme von Baulas ten 
f ü r St ra ßenanlagen und Br ücken wird durch die Stadt abgelehnt. Der Lenkung des Baus te l 
lenverkehrs über die Schlossinsel wird aus st ädt ischer Sicht ebenfalls nicht zuges t immt und 
eine Real is ierbarkeit der Untertunneiung des Schlossgrabens angezweifel t . Nach Ans ich t der 
Stadt kann eine verkehrsabh ängige und fahrtr ichtungsgesteuerte 3. Fahrspur auf der Pee 
nebr ü cke die durch die Br ücken ö f fnungen zwangsl äu f ig erzeugten Verkehrss taus nicht ver 
h indern. Eine Zust immung zum R ückbau der behindertengerecht ausgebauten Rad- und 
Fu ßwege auf der Peenebr ücke wird aus st ädt ischer Sicht nicht gegeben. 

2.2 Die Gemeinde Sauzin bef ü rwortet die Trassenvariante S 1a als Vorzugsl in ie. Um die 
gemeindl ichen Entwicklungspotentiale auf dem tourist ischen Sektor zu bef ö rdern, beantragt 
die Gemeinde eine Anschlussstel le im Bereich der Kreisstra ßen OVP 26 bzw. OVP 27 . 

2.3 Vom Landkreis Ostvorpommern wird folgender Standpunkt vertreten: 
Die untere Katastrophenschutzbeh ö rde  des Landkreises weist auf Ü ber f lu tungsgef ä h rdun 
gen im Stra ßenbereich hin. 
Nach d e m Kenntnisstand der unteren Denkmalschutzbeh ö rde  sowie dem Landesamt (LA)  
f ü r Bodendenkmale M-V  befinden sich im  der Variante S 1a zwei arch äo log i 
sche Fundst ä t ten (im Bereich des An fangs- und Endpunktes). F ür den Trassenbere ich wird 
deshalb nach der endg ü l t igen Lin ienbest immung eine arch äologische Prospekt ion gefordert . 
Das Kataster- und Vermessungsamt des Landkreises kann eine Gef äh rdung von Au fnahme 
punkten des Vermessungswesens nicht ausschl ie ßen, so dass eine entsprechende Ü berpr ü 
fung der Vermessungspunkte mindestens zwei Monate vor Baubeginn erfolgen muss. 
F ü r die Verbesserung der Erreichbarkeit der Orte Sauzin, Zemitz, Neeberg und Krummin auf 
der Insel Usedom bef ü rwortet das Hoch- und Tiefbauamt im Falle der Umsetzung e iner der 
sogenannten S üdvarianten eine direkte Anbindung der Kreisstra ße OVP 26 bzw. O V P 27. 
Beim Umwel tamt des Landkreises ist das Einvernehmen mit der unteren Wasserbeh ö rde 
unter Mitwirkung des zust ändigen Wasser - und Bodenverbandes im Fal le der Kreuzung der 
Verkehrst rasse mit Gew ässern   Ordnung gesondert herzustel len. 

Zur Lage des Vorhabens in einem Vorsorgeraum f ü r die Tr inkwassers icherung teilt d ie unte 
re Wasserbeh ö rde mit, dass die Tr inkwasserschutzzonen nur formal noch bestehen. Die 
dazugeh ö r igen Wasserfassungen (Brunnen) sind verf ü l lt, bzw. f ü r e ine Verf ü l lung vorgese 
hen. Die Schutzzonen sollen k ünftig aufgehoben werden. Auf Ma ß nahmen nach der 
R iStWag kann verzichtet werden. 
Aus der Sicht der unteren Naturschutzbeh ö rde  wird der Trassenvar iante S 1a der Vorzug 
e inger äumt . Sie best ä t igt, dass nur die Variante S   keine erhebl ichen und nachhal t igen 
Beeintr ä cht igungen in Bezug auf die bereits der EU-Kommission gemeldeten bzw. f ü r eine 
Meldung vorgesehenen Natura 2000 Gebiete haben wird. Die Beh ö rde erwartet j edoch im 
Zuge der weiteren Planumsetzung vert iefende Aussagen zu weiteren geplanten Ma ß nahmen 
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der Vermeidung und Minderung der bau-, an iage- und betr iebsbedingten Ausw i r kungen der 
Or tsumgehung, die noch abzust immen sind. Aus naturschutzfachl icher Sicht ist die beab 
sichtigte Renatur ierung der Ziese eine geeignete mult i funktionale komplexe E rsa t zma ß nah 
me. 

2.4 Der Geolog ische Dienst des Landesamtes f ü r Umwelt, Naturschutz und Geo log ie M-V 
gibt den Hinweis, dass f ür e ine Trassenf ührung der O U über das Bewi l l igungsfeld B/B 
022/96 „Wolgast West" die Zust immung des Bergamtes Stralsund einzuholen ist. 
Die Abte i lung Naturschutz und Landschaftspf lege verweist darauf, dass verg le ichbare Ver 
h ä l tnisse bei der Strelasund-Querung zu einer mit dem R ügendamm geb ünde l ten S t ra ß en 
br ücke im Ergebnis der Abw ägung gef ührt haben. Das Landesamt empfiehlt e ine engere 
B ündelung der O U mit vorhandenen Infrastrukturen. Eine derartige L ösung kann ö ko log isch 
g ünst iger  sein. Au ße rdem sollten f ür die Bewertung des Vorhabens Aussagen zur S u m m e n 
wirkung von Querungsbauwerken hinzugezogen werden. 

Die Abtei lung Wasser und Boden gibt Hinweise zu bestehenden wasserwir tschaft l iche An la 
gen im Planbereich und Benutzungsrechte an Gew ässern . 
Das Landesamt hat im anschl ie ßenden Er ö r terungstermin am 27.11.2003 e rg ä nzend her 
vorgehoben, dass die vorgeschlagenen   Bird Area / Voge lschu tzge 
biete) des Raumes zu beachten sind. 

2.5 Nach der Ste l lungnahme des Landesamtes f ü r Brand- und Katastrophenschutz M-V  l iegt 
die Trassenvar iante S 1a im kampfmittelbelasteten Gebiet.  Bereich Wolgast - Hafen wur 
de fr üher Munit ion ver laden, so dass die Anwesenhei t des Muni t ionsbergungsdienstes sp ä 
testens ab der Bauanlaufberatung zwingend erforderl ich ist. 

2.6 Das Landesvermessungsamt M-V teilt mit, dass im Trassenbereich Lage- und H ö hen 
festpunkte des amtl ichen geod ä t ischen Grundlagennetzes vorhanden  sind, deren Lagen im 
Raum gesetzl ich gesch ü tzt  sind. Ver änderungen bed ü r fen der vorherigen Antragste l lung an 
das Landesvermessungsamt. 

2.7 Nach Ans icht des Amtes f ür Landwirtschaft Ferdinandshof  sollen die betrof fenen Land 
wir tschaftsbetr iebe mögl ichst fr ühzeitig in den Planungsprozess einbezogen werden . Die mit 
dem St ra ßenneubau verbundenen Bewirtschaftungserschwernisse sollen so ger ing wie m ö g 
lich gehal ten werden und die Bereitstellung von Fl ächen f ü r Ausg le ichsma ßnahmen soll aus 
dem negativ landwirtschaft l ichen Sektor erfolgen. 

2.8 Von Seiten des Amtes f ü r Landwirtschaft Al tentreptow  als untere Fischereibeh ö rde wird 
auf m ög l iche Schadenersatzforderungen unter Hinweis auf §   Abs.2 i.V.m.  F ischG 
M-V sowie f ü r den sp ä teren Bauablauf auf § 18 FischG M-V und dem daraus resul t ierenden 
Fischartenkataster hingewiesen. 

2.9 Das  Stralsund stellt unter Hinweis auf bestehende Bergbauberecht igungen nur 
im Trassenver lauf der Variante S  fest, dass der erteilten Bewill igung zur Gewinnung des 
Bodenschatzes „Spezia lsand" noch keine Aktivi t ä ten seitens des Berecht igungsinhabers 
gefolgt sind. Insofern wird ein Entzug der Bewil l igung in Erw ägung gezogen. 

 Das S t A U N Ueckerm ünde  nimmt zum Vorhaben wie folgt Stellung: 
Zum Ergebnis der Vertr äg l ichkeitsuntersuchung nach § 34 BNatSchG bestehen aus natur- 

 Sicht keine Einw ände. Die   S  wird auch im Hinbl ick auf die 
Schutzg ü ter Flora, Fauna und Landschaftsbild naturschutzfachl ich favorisiert. Insgesamt s ind 
die Ma ß nahmen zur Vermeidung und Minderung der bau-, aniage- und betr iebsbedingten 
Auswirkungen im Rahmen der landschaftspf legerischen Begleitplanung zu konkret is ieren 
und mit dem S tAUN abzust immen. Die angedachten Ma ßnahmen im Bereich der Z iesenie 
derung (u.a. Renatur ierung des Flussbetts, Wiederherstel lung des nat ü r l ichen Wasser re 
gimes) scheinen als komplexe multifunktionale Ersatzma ßnahme unter der Voraussetzung 
der Fl ächenverf ügbarkei t besonders geeignet, die mit dem Vorhaben verbundenen Bee in-



t r ächt igungen des Natur- und Landschaftsraumes auszugle ichen bzw. zu kompens ieren. 
Dar über hinaus sind auch Polderrenaturierungen im Bereich des   insbeson 
dere die Polder Ziemitz West , Karrin, Hohendorf und Negenmark, als Ersa tzma ßnahme ge 
eignet sind. 

 Zuge der Varianten S 1 bzw. S 1a sind dem Dezernat Al t lasten und Bodenschutz des 
StAUN der Bereich der Peene-Werf t und die Deponie „Pang" als al t lastenverd ächt ige Fl ä 
chen bekannt. 
Aus  Sicht w ä re Variante N 1 zu favor is ieren. Bei Real is ierung 
von aktiven L ä rmschutzma ßnahmen ist die Variante S   g le icherma ßen geeignet, d ie A n 
spr üche aus der L ä rmvorsorge zu erf ü l len. Die w ährend der Baut ä t igkeit mutma ß l ich h ö he 
ren Beeintr ächt igungen des Stadtgebietes durch L ä rm, Staub, Abgase etc. sind durch e inen 
technologisch durchorganisierten Bauablauf auf einem mögl ichst geringen Niveau zu hal ten. 
Dabei ist die 32. B ImSchV (Ger ä te- und Maschinenl ä rmschutzverordnung) zu beachten. 

 Das Wasser - und Schiff fahrtsamt gibt den Hinweis, dass zwischen den Br ückenpfe i lern 
 und 140 eine lichte Durchfahrtsh öhe von 42   über Mit telwasser einzuhalten ist. 

2.12 Der Regionale Planunqsverband Vorpommern begr ü ß t grunds ä tz l ich das P lanvorhaben 
und st immt der Vorzugt rasse S  zu . Es wird die Frage nach der Rechtstr ägerschaft der 
bestehenden Peenebr ü cke nach Fertigstellung der OU aufgeworfen. 

 Der Tour ismusverband Insel Usedom e.V. bef ü rwortet nachdr ückl ich die Schaffung ver 
kehrsentlastender Ma ß nahmen f ü r die Stadt Wolgast, spricht sich jedoch grunds ä tz l ich ge 
gen eine OU in Wolgast aus. Aus der Sicht des Verbandes sollten vorrangig Ma ß nahmen 
zum Ausbau der S üdanbindung (B   über Anklam ergriffen werden. Weiterhin k ö nnen die 
Verkehrserhebungen und die Gutachten zur Umwelt nicht überzeugen, so dass aus tour is-

 Sicht der geplanten Ma ßnahme nicht zugest immt werden kann. 

2.14 Der Vorzugstrasse S  wird aus der Sicht des Bauernverbandes M-V zugest immt. 
Durch eine rechtzeit igen Information der betroffenen Landwirte sollen die mit dem beabs ich 
t igten St ra ßenneubau m ög l icherweise verbundenen Wir tschaftserschwernisse so ger ing w ie 
mögl ich gehal ten werden. F ür  evtl. Ausgle ichsma ßnahmen sollen Fl ächen aus dem nicht 
landwirtschaft l ichen Bereich gebunden werden. Über Ausgle ichsvereinbarungen sol len ent 
gangene E innahmen und Wirtschaftserschwernisse f ü r die Landwirte reguliert werden. 

 Der  M-V e.V. hat keine Einw ände zum Vorhaben. 

2.16 Von Seiten des Landesanglerverbandes M-V e.V. wird der Vorzugstrasse S  zuge 
st immt, obwohl Beeintr ächt igungen der Fische zu erwarten sind und der Laichschonbezirk 
Sauziner Bucht beeintr ächt igt  wird. Als Minderungsma ßnahmen sind Einschr änkungen bei 
der Baudurchf ührung w äh rend der Laichzeit der Fische vorzusehen und der  evtl. E innah 
menausfal l der Fischer durch Ersatzgeldzahlungen auszugleichen. 

 Die Oberf inanzdirekt ion Rostock,  teilt zum Vorhaben mit, 
dass f ür Ausgle ichs- und Ersatzma ßnahmen bundeseigene Liegenschaften (z. B. in der G e 
meinde Peenem ünde) eingesetzt werden k önnen. 

 Aus der Sicht der IHK zu  werden nachstehende Hinweise gegeben : 
Die aus Gr ünden der   favorisierte Var iante S  muss so optimiert wer 
den, dass Beeintr ä cht igungen von gewerbl ich genutzten Fl ächen und Unternehmen vermie 
den werden. Au ße rdem soll neben der n ördl ichen Verkehrsanbindung der Insel Usedom ü-
ber Wolgast auch die s üd l iche Anbindung der Insel über die B   bei Ank lam planerisch 
forciert und in Bau gebracht werden. Mögliche Konflikte durch die Inanspruchnahme von 
Fl ächen der Peenestrom Wasser GmbH und eines Rohstof fvorkommens f ü r Spezialsand 
sollen mit dem Bergamt Stralsund einer L ösung zugef ühr t werden (s. D 2.9) 



 Die Deutsche Telekom AG unterh ä l t im Trassenbereich der geplanten O U e igene An la 
gen, die zu beachten sind. 

2.20 Krananlagen sollen auf Forderung der E-Plus Mobilfunk G m b H w äh rend der Bauaus 
f ührung und unter Betr iebsbedingungen der OU keine Richt funkverbindungen des Unter 
nehmens st ö ren. 

2.21  zentralen Bereich des Br ückenbauwerkes S 1-05 (neue Peenebr ücke) verl äuft im 
Zuge der Variante S 1a in einer H öhe von 47   über dem Wasser eine Richtfunkstrecke der 

 (Germany) GmbH & Co. OHG. Das Unternehmen wendet sich gegen eine Beeintr ächt i 
gung der Richtfunkstrecke durch die Br ücke und Krananlagen. 

2.22 Die Usedomer B äderbahn G m b H  gibt eine umfangreiche Ste l lungnahme ab, deren w e 
sentl ichen Inhalte wie folgt zusammengefass t werden: 
Die UBB greift mit ihrem Trassierungsvorschlag zur OU die Mittelvariante auf. Die Trassen 
f ührung soll eng mit der Schienentrasse der UBB geb ündelt werden und unterscheidet sich 
darin von der Mittelvariante des Vorhabentr ägers (vgl. S 3a - Grafik, 3-streifige Bauausf üh 
rung mit Wechselfahrspur, je nach Verkehrslage). Die Variante der UBB unterquert den 
Schlossgraben und m ündet noch vor der Peenebr ücke auf die B   alt. Ein neues Que-
rungsbauwerk über den Peenest rom w ü rde bei dieser Variante nicht, bzw. lediglich f ü r Fu ß 
g änger und Radfahrer erforderl ich werden. 
Die Usedomer B äderbahn (UBB) begr ündet diese Variante mit ihren Aufgaben im ö ffentli 
chen Personenverkehr. Au ß e rdem liege nach Ansicht der UBB eine in verkehrl icher, tourist i 
scher und nat ü r l icher Hinsicht begr ündete Betroffenheit vor. Die Var iante S   lehnt die UBB 
ab. 

2.23 Die Peene-Werft G m b H (PE: 01.08.2003) lehnt die OU Wolgas t in Form der Variante 
S 1a ab, weil sie nach Auf fassung der Gesch ä f tsf ührung mit den Belangen der geplanten 
tourist ischen Nutzung eines der werf te igenen Geb äude   150) nicht vereinbar ist. 

2.24 Bei Sicherung des vorhandenen Anlagenbestandes der E.DIS A G bestehen keine Be 
denken zur OU Wolgast. 

2.25 Von der  Gesel lschaft f ü r Dokumentat ion und Telekommunikat ion mbH  wird 
zum Vorhaben mitgeteilt, dass sich im Untersuchungsraum der OU Wolgast unterirdisch ver 
legte, in Betrieb befindliche und bereits sti l lgelegte Anlagen der Verbundnetz Gas A G befin 
den. 

2.26  Trassenverlauf der Var iante  befinden sich Kreuzungspunkte mit Anlagen der 
Gasversorgung Vorpommern G m b H . Bedenken zur Planung der OU Wolgast bestehen nicht. 

2.27 Der Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbesei t igung - Festland Wolgast 
teilt mit, dass in der Regel bei allen Trassenvarianten Ver- bzw. Entsorgungslei tungen des 
Verbandes gekreuzt werden. Ein besonderer Schwerpunkt im Zuge der Variante S  liegt 
im Bereich der Anschlussstel le Bahnhofstra ße mit dortigem Abwasserpumpwerk , unterirdi 
schen Wasserbeh ä l tern mit Pumpanlagen f ü r die Druckerh öhung und Betriebshof. Aus der 
Sicht des Zweckverbandes ist f ü r die dauerhafte Funktion der An lagen unter allen Umst än 
den zwingend zu sorgen. 

2.28 Der Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbesei t igung Insel Usedom weist 
auf vorhandene Tr inkwasserversorgungslei tungen im Bereich der Kreisstra ße OVP 26 hin, 
deren Funktion zu sichern ist. 

2.29 Die B  ist nach der Stel lungnahme der Wehrbereichsverwaltung Nord -Au ßenstel le  
Kiel- auch im Zuge der O U Bestandtei l des Mil i t ä rstra ßengrundnetzes. Br ücken im Zuge der 
B  m üssen der milit ä r ischen Lastenklasse (MLC) 5 0 / 5 0 - 100 entsprechen. 



3. Einbeziehung der Ö ffentlichkeit 

 Rahmen der Einbeziehung der Ö f fentl ichkeit sprechen sich mehrere B ü rger gegen die 
sogenannte „Mittelvariante" der UBB aus. Einzelne B ürger bef ü rworten eine Trassen f ü h rung 
im Norden oder im S üden der Stadt, (Variante N 3). bzw. die Variante S 2. 

 Vorfeld des Raumordnungsverfahrens äu ßert sich der F ö rderverein „Usedomer Achter   
land" e.V. im Nachgang zu einer ö f fentl ichen Veranstaltung zur OU Wolgas t vom 31.01.2003. 
Der F ö rderverein bef ü rwortet eine OU. Gleichzeit ig weist der Verein auf ggf. zu ber ü cks icht i 
gende Wechse lwi rkungen zu einer prognost ischen S üdanbindung der Insel hin. 
Der Anglerverband Wolgast Zieserberg e.V. bevorzugt die Variante S 2. Bei Real is ierung der 
Var iante S  w ü rde das Vereinsgel ände überbaut. Der Verein fordert in d iesem  Fall , die 
Trassenf üh rung der vorhandenen Bebauung auf dem Vereinsgel ände anzupassen , d a f ü r die 
etwa 50 Bootsl iegepi ä tze kein Ersatz geschaf fen werden kann. Wei terh in soll die Aus r ü s tung 
des Br ü ckenbauwerkes mit Schutzw änden als L ä rm- und Überwurfschutz und eine s t ä nd ige 
Erreichbarkeit des Vereinsgel ändes über die Stra ße „Am Strom" gew ähr le istet we rden . Die 
Nutzung der Bootsschuppen sowie der Sommer- und Winterl iegepi ä tze sol len une inge 
schr änkt m ög l ich bleiben. 

 Begr ündung der   Beurtei lung 

Die Beurtei lung der raumbedeutsamen Auswi rkungen des St ra ßenneubauvorhabens erfolgt 
nach den al lgemeinen Grunds ä tze der Raumordnung und Landesplanung gem ä ß Raumord 
nungsgesetz des Bundes (ROG) in der Neufassung vom  sow ie d e m Landes 
p lanungsgesetz M-V  M-V,  M-V   S. 503) vom 05.05.1998. A u ß e r d e m 
f inden die Erfordernisse der Raumordnung und Landesplanung sowie de r Regionalp lanung 
gem ä ß Landesraumordnungsprogramm (LROP M-V) vom 16.07.1993 sowie des Regiona len 
Raumordnungsprogramms Vorpommern (RROP VP) vom September  (GVO-Bla t t M-V 
Nr.26, S. 833) Anwendung. Die Ste l lungnahmen der in diesem Verfahren Betei l igten und die 
ermittel ten Tatsachen werden ber ücksichtigt. 

1. R a u m b e d e u t s a m e Belange von Naturschutz und Landschaf tsp f lege 

1.1. Raumordner ische Bewertung der Vertr äg l ichkeit des Vorhabens mit den Be langen  
Europ ä ischer Schutzgebiete 

Nach § 34 Abs.2 BNatSchG bzw. § 35 BNatSchG und §   Abs.1 LNatG M-V er fordern Pl ä 
ne oder Projekte, die nicht unmittelbar mit der Verwaltung von Natura 2000 Gebieten in Ver 
b indung stehen oder hierf ür nicht notwendig  sind, die jedoch ein solches Gebiet e inzeln oder 
im Zusammenwi rken mit anderen Pl änen und Projekten erheblich beeintr ä cht igen k ö nnen, 
eine Pr ü fung auf Vertr ägl ichkeit mit den f ü r dieses Gebiet festgesetzten Erhal tungszie len und 
Schutzzwecken. Die raumordnerische Bewertung erfolgt auf der Grundlage der Ergebnisse 
dieser Vertr äg l ichkeitsuntersuchungen nach der FFH-Richtl inie und auf Grund der im Amt f ü r 
Raumordnung und Landesplanung Vorpommern vorl iegenden Erkenntnisse aus d e m Beteil i 
gungsver fahren. 

Die von der  ausgehenden Wirkungen, die zu Beeintr ä cht igungen 
von Schutzzwecken und Erhaltungszielen von  und EU-Voge l 
schutzgebieten f ühren k önnten, gl iedern sich nach ihrer Ursache in bau- , aniage-, betr iebs   
bedingte und Folgewirkungen. Sie werden in Abh ängigkeit von der Ze i tdauer ihres Wi rkens 
in tempor ä re und dauerhafte Wirkungen unterschieden. 



1.1.1. Raumordner ische Pr ü fung der Vertr äg l ichkeit des Vorhabens mit den Be langen der  
  Haken. Struck und  Peenes t rom und  

Kleines Haff"  und „Erwei terung Peenestrom" (E 054-3) 

Der wasser- und landseit ige Lebensraum des  „E rwe i te rung Pee 
nestrom" einschl ie ß l ich der dort lebenden Zielarten ist durch das Vorhaben nicht erhebl ich 
beeintr ächtigt. Aufgrund der r äumlichen Distanz aller Trassenvar ianten und den Vorbe las 
tungen im Projektgebiet sind anhand des Standarddatenbogens Erhaltungsziele und Schutz 
zwecke der landseit igen Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtl inie n icht betrof fen. 
Der im Untersuchungsraum vorkommende wassersei t ige Lebensraumtyps  ( Äs tuarien) 
ist nach der Karte M 1:10.000 zur  durch keine der T rassenvar ian 
ten betroffen. Damit scheiden auch mögl iche baubedingte, sich im Zuge der Herste l lung der 
Br ückenpfei ler einstel lende Fi ächenverluste aus. 

Best immte Fischarten (Lachs, Finte, Rapfen und Flussneinauge) sind hier ebenfal ls ge 
schützt. Deren Lebensraumanspr üche k önnten durch bauzeitl iche St ö rungen w ie die Ent 
wicklung von gro ßen Tr übungsfahnen im Bereich des Peenestromes erhebl ich beeintr ä cht igt 
werden. Den Tr übungsfahnen kann durch entsprechende Gegenma ßnahmen w ie z. B. der 
auch technisch notwendigen Verwendung von Spundwandk äs ten begegnet we rden . Die Be 
e intr ächt igungen l iegen dann unterhalb der Erhebl ichkeitsschwelle (vgl. M a ß g a b e 2). 
Der Fischotter als Erhaltungszielart des FFH-Vorschlagsgebietes „Erweiterung Peenes t rom" 
k önnte infolge Zerschneidung und partielle Ü berbauung seines Lebensraumes und durch 
Populat ionsverluste infolge Kollision mit Fahrzeugen erheblich beeintr ächtigt w e r d e n . Dar 
über hinaus sind baubedingte und betr iebsbedingte St ö rungen der Fischotter du rch Ver l ä r 
mung und opt ische Reize mögl ich. Geeignete Ma ß nahmen zur Vermeidung d ieser erhebl i 
chen Beeintr ächt igungen sind z. B. die Ver lagerung l ä rmintensiver Arbei ten auf d ie Tages 
stunden. Bei Nachtarbei ten soll der Fischotter durch gezielten Umgang mit Be leuchtungsmi t 
teln geschont werden. Eine Reduzierung der Einwirkungen kann insbesondere im Bereich 
der Sauziner Bucht durch Schal l- und Blendschutzeinr ichtungen erreicht werden . 

 Falle der Var ianten N 1 und S  sind keine erhebl ichen Beeintr ächt igungen des  
raumes der Fischotter zu erwarten, weil diese Ausbauvar ianten bis über die Ufer l inie hinaus 
aufgest ändert sind und damit erst au ßerhalb der Uferlinie Landf l ächen in A n s p r u c h nehmen. 
Die Var ianten S 2 (S  und S 3 beeintr ächt igen die Zielart „Fischotter" dagegen erhebl ich, 
weil sie vol l f l ächig im Lebensraum (Feuchtgebiete) des Fischotters l iegen und dami t eine 
dauerhafte Barr ierewirkung haben. Diese Erheblichkeit kann nicht reduziert we rden , so dass 
diese Var ianten nach der EU-Richtl inie unzul ässig  sind. 

 Verfahren ist auch von den beteiligten Naturschutzbeh ö rden best ä t igt wo rden , dass f ü r 
die Variante S  weder von einer Erheblichkeit noch von einer Nachhalt igkeit de r Bee in 
t r ä cht igungen auszugehen ist. Alle Varianten sind in die Pr ü fung e inbezogen w o r d e n . Aus 
raumordner ischer Sicht wird auch f ü r die Var iante der UBB wegen der str ikten B ünde lung mit 
vorhandenen Verkehrsstrukturen von einer  ausgegangen.  Gegensatz 
dazu ist die durch den Anglerverband Wolgast Zieserberg e.V. bevorzugte Var ian te S 2 we 
gen der erhebl ichen Beeintr ächt igungen des Fischot tervorkommens auszusch l ie ßen . 

1.1.2 Raumordner ische Pr ü fung der Vertr äg l ichkeit des Vorhabens mit den Be langen des  
 „Greifswalder Bodden" (DE   

Der Peenest rom hat in der unmittelbaren Umgebung von Wolgast eine gro ße Bedeutung   
Nahrungs-, Rast- und Überwinterungsgebiet f ü r nordische Wasserv öge l und dami t auch mit 
telbar auf d ie ma ßgebl ichen Bestandteile und darauf abstel lende Schutzziele des Grei fswal 
der Boddens. Vereiste Au ßengew ässer erschweren die Nahrungsaufnahme, so dass l änger 
offene Wasser f l ä chen des Peenestromes zur Nahrungsaufnahme aufgesucht we rden .  
zeitbedingte St ö rungen k önnten somit das Über leben der Wasserv öge l erhebl ich gef äh rden. 
St ö rungsintensive Arbei ten sollen deshalb nur in best immten Zei t r äumen ausgef ü h r t werden, 
die konkret mit der zust ändigen Naturschutzbeh ö rde abgest immt werden m ü ssen . In A b h ä n 
gigkeit von de r Vereisung und der Anzahl der Wasserv öge l auf dem Peenest rom kann dieser 
Zeitraum var iabel gestaltet werden (Ma ßgabe 2). 



Auf Landf i ächen sind Beeintr ächt igungen von V öge ln durch bau-, aniage- und betr iebsbe 
dingte St ö rungen (Emissionen wie L ä rm und Licht, menschl iche T ä t igkeiten, St ö rungen 
durch den Stra ßenk ö rper, Br ücken, Stra ßenverkehr) sowie durch die Trenn- und Barr ierewir 
kung des Bauwerkes über den Peenestrom einschlie ß l ich m ögl icher Koll isionen mit d e m 
Querungsbauwerk zu erwarten. Auch hier sollen mit der zust änd igen Naturschutzbeh ö rde 
konkret abzust immende Bauzei tbeschr änkungen zu einer Reduzierung der Ausw i rkungen 
beitragen. 

Die Varianten S 2 (S  und S 3 l iegen in einem Rastgebiet mit besonders hoher Bedeu 
tung f ür die V ögel . Die prognostizierten Beeintr ächt igungen werden auch bei allen vorge 
schlagenen Minderungsma ßnahmen immer noch erhebl ich  sein, so dass diese Var ianten 
nach der EU-Richtl inie unzul ässig  s ind. 

Der Peenestrom ist wegen seiner verbindenden Funktion zwischen Oderhaff und Gre i fswal 
der Bodden eine Vogelzugleit l inie insbesondere f ü r Wasserv öge l . An den   
sind zei tweise Zehntausende V ögel beteiligt. 
Die Variante N 1 liegt in e inem Bereich geb ündelter Zugakt iv i t ä ten. Sie erzeugt mit rd. 2300 

 L änge die gr ö ß te Barr ierewirkung aller Hochbr ückenvar ianten. 
Die Variante S 1a ist dagegen rd.  % flacher und liegt in e inem Bereich der Verzwe igung 
eines Vogelzugkorr idors. Mit der Verzweigung des Zugkorr idors über der Peeneschlei fe in 
Richtung Wolgaster Ort liegt ein bereits etablierter Alternativkorr idor vor, der Vogelver luste 
am Br ückenk ö rper mindert. 

Die weiter s üdl ich l iegenden Varianten S 2 (S   und S 3 sind nochmals um rd. 30 % f la 
cher als die Var iante S  und rd. 50 % flacher als die Var iante N 1 . Diesen Vortei len steht 
jedoch eine Barr ierewirkung von 2000  L änge gegen über, die bei der Variante S   ledig 
lich 800  betr ägt. Da sich die s üd l ichen Varianten S 2 und S 3 au ße rdem bereits deut l ich 
auf Schlafpl ä tze bzw. ein Schlafgew ässer (Hohendorfer See) auswirken, sind die Beein t r ä ch 
t igungen dauerhaft erheblich und damit auch diese Var ianten unzul ässig. 
Der Forderung des Landesamtes f ü r Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V zur Beachtung 
der  ist nachgegangen worden. Zur r äuml ichen Lage der Var iante S   und ihren 
Wirkungen in Bezug auf benachbarte  ist festzustel len, dass die Var iante S  
au ßerhalb von bestehenden EU-Vogelschutzgebieten (SPA) und von   liegt. A u s 
raumordnerischer Sicht ist nach diesem Kenntnisstand gesichert, dass die  nicht 
erheblich beeintr ächtigt werden. Mit der Variante S   sind auch keine erhebl ichen Bee in 
t r ä cht igungen der Schutzzwecke und Erhaltungsziele des EU-Vogelschutzgebietes „Grei fs 
walder Bodden" verbunden. 

Auch eine Mittelvariante verursacht keine erheblichen Auswirkungen auf Schutzzwecke und 
Erhaltungsziele des EU-Vogelschutzgebietes „Greifswalder Bodden". 
Damit sind insgesamt 2 oberirdische Ausf ührungsvar ianten der OU mit den genannten 
europ ä ischen Schutzgebietsausweisungen vereinbar. 

 Raumordner ische Umweltvertr ägl ichkeitspr ü fung 

1.2.1 Ermitt lung, Beschreibung und Bewertung der Schutzg ü ter  

1.2.1.1 Schutzgut Mensch 

Bei allen Trassenvar ianten wird das Schutzgut Mensch in unterschiedl ichem Ma ß beein 
tr ächtigt. Dazu z äh len vor allem die bau- und anlagebedingten Auswirkungen durch Über 
bauung und durch Fl ä cheninanspruchnahme im Bereich von Kleing ä r ten sowie Gr ünan lagen 
(Park Belvedere) oder durch Nutzungsverlust statt. Anlagebedingte Auswirkungen sind die 
dauerhaften Trenn- und Zerschneidungswirkungen, z. B. Unterbrechungen von Wegebez ie 
hungen oder Funkt ionsbeziehungen. W o h n - und Mischgebiete sowie s iedlungsnahe Frei 
r äume werden durch die OU bau- und betriebsbedingt verl ä rmt. Ferner betroffen sind Sport 
anlagen und ein Sporthafen. 

 Variantenvergleich ist die siedlungsferne Nordvariante 3 hinsichtl ich der Auswirkungen 
und Beeintr ächt igungen auf den Menschen am vertr äg l ichsten. Der Schwerpunkt der W i c h -



tung liegt dabei beim Schutzbed ü r fnis der Wohngebiete. Durch Ma ßnahmen des akt iven und 
passiven Schallschutzes (vgl. Ma ßgabe 4) k önnten alle Varianten den raumordner ischen 
Belangen des Immissionsschutzes (vgl. Plans ä tze 10.5.(1 bis 3) RROP VP angepasst wer 
den. Die au ßerhalb des Stadtgebietes geplanten Trassenvarianten tragen dem Schutzbe 
d ürfnis des Menschen vor Emissionen schon durch ihre Entfernung zu Wohn lagen Rech 
nung. Die Trassenvariante der UBB nimmt dagegen Stadtgebiete direkt in Anspruch, so dass 
der Mensch bei dieser Variante die verkehrl ichen Auswirkungen weiter ertragen muss. 

1.2.1.2 Schutzgut Fauna und Flora 

Bei allen Trassenvar ianten kommt es durch bau- und anlagebedingte Auswi rkungen z u m 
dauerhaften und irreversiblen Verlust von Biotopfl ächen f ü r Tiere und Pflanzen. Es entstehen 
betr iebsbedingt erhebliche Trenn- und Zerschneidungswirkungen. Das f ührt tei lweise zur 

 und Isolierung von Tierpopulat ionen und deren Lebensr äume. Zus ä tz l ich kommt 
es zu Ver l ä rmungen der Tier lebensr äume und optischen St ö rungen. Unter Betr iebsbedin 
gungen sind raumbedeutsame Schadstoffeintr äge jedoch nicht zu erwarten. 
Die Nordvarianten f ühren u.a. wegen der Beeintr ächt igungen des Vogelzuges durch die  Br ü 
ckenh öhe und den hohen Fl ächenantei le mit Funktionsverlusten und den Beeintr ä cht igungen 
der Tier lebensr äume zur Unvertr äg l ichkeit dieser Varianten. 

Die Var ianten S  und S 3 sind im Vergleich zu den anderen Trassenvar ianten besonders 
ung ünst ig,  wei l empfindl iche Tier lebensr äume durch L ä rm und opt ische Reize nachhalt ig 
beeintr ächt igt werden. 
Bei dem durch den Stadtbereich ver laufenden Teil der UBB-Trasse sind keine raumbedeut 
samen Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen zu erwarten. Sie ist auch des 
halb vorteilhafter, weil damit keine erneute Querung des Peenestromes (Wasser lebensraum) 
verbunden ist. Au ßerhalb des Stadtgebietes sind die Beeintr ächt igungen der Tiere und 
Pflanzen durch die UBB-Trasse mit den anderen Trassenvarianten vergleichbar. 
Die Variante S  liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zur Peene-Werf t mit ihren hohen Ge 
b äuden,  so dass die Neubelastung von nat ü r l ichen Lebensr äumen ebenfalls gering ist. Sie 
entspricht auch den Erfordernissen der Raumordnung, wonach „die  heimischen Tier- und 
Pflanzenarten, insbesondere die seltenen und bestandsbedrohten Arten, vorwiegend durch 
Sicherung, Pflege und Entwicklung ihrer Lebensräume  sowie Rast- und Nahrungsplätze 
durchziehender Tierarten in ihrer Funktion zu erhalten sind". 

 verbleibenden Auswirkungen sollen über Ma ßgabe 2 wei ter reduziert werden, so dass 
das Vorhaben dem Vorsorgeraum f ür Naturschutz und Landschaftspf lege (vgl. Plansatz 
4.3.(2) R R O P VP) noch besser angepasst ist. 

1.2.1.3 Boden 

Zu bau- und anlagenbedingten Auswirkungen des Stra ßenneubaus auf den Boden kommt es 
durch Verluste infolge von dauerhaften Versiegelungen. Au ß e rdem kommt es zur tempor ä 
ren Inanspruchnahme von Boden infolge baubedingter Beanspruchungen wie Baustel len, 
Lagerf l ä chen und Arbeitsstreifen. Schadstoffeintr äge sind bau- und betr iebsbedingt nur im 
Havariefall m ög l ich. Raumbedeutsame Beeintr ächt igungen des Schutzgutes Boden werden 
in der Regel jedoch nicht erwartet. 

Gem ä ß Plansatz 4.2.2.(2) RROP V P "müssen flächenbeanspruchende Maßnahmen, wie 
bodenversiegelnde Bauten..., dem Grundsatz des sparsamen Umgangs mit Grund und Bo
den entsprechen.." 
Gegen über den Vergleichsvarianten hat die UBB-Trasse nach eigener Erhebung die k ü rzes 
te  (etwa 6 km), gefolgt von der Variante S  Die Neuversiegelung ist bei der 
UBB-Var iante neben der Variante S  wegen der kurzen Trasse und der Inanspruchnahme 
bereits versiegelter Stra ßen des Stadtgebietes trotz des geplanten breiteren Stra ßenquer 
schnitts ger inger als bei den anderen Trassenvarianten. Bodeninanspruchnahme und Neu 
versiegelung sind bei den Nord- und S üdvarianten gegen über der S   Variante deutlich 
gr ö ßer. Die Nord- und S üdvar ianten sind durchschnitt l ich 2 km l änger. Eingriffe in den Boden 
und der m ög l iche   seiner ökologischen Funktionen k önnen im Zuge der  



ge einer Stra ße nicht vermieden werden, so dass Minderungsma ßnahmen  
rung, Tiefenlockerung) gem ä ß Ma ßgabe 2 (vgl. auch Hinweise F 1 und F 7) er forder l ich  sind. 

1.2.1.4 W a s s e r 

a) Grundwasser 

Bau- und anlagebedingte Auswirkungen auf das Grundwasser entstehen durch die Neuver 
s iegelung. Es gehen Infi ltrationsfl ächen verloren, was zu einer Verr ingerung der Grundwas 
serneubi ldungsrate f ührt. W äh rend der Baut ä t igkeit sind begrenzte Schadstof fe in t r ä ge in das 
Grundwasser m ög l ich. Anschnit te grundwasserf üh render Schichten werden jedoch n icht 
vo rgenommen. Betriebsbedingt werden keine raumbedeutsamen Schadstof fe intr äge durch 
den Verkehr über die Luft oder als Abf lusswasser über den Boden in das Grundwasser  ein 
getragen. Die Var iante S 1a ist wegen der K ü rze der Trassenf ührung vortei lhaft hinsicht l ich 
des Schutzgutes Grundwasser. Der anlagebedingte Totalverlust von Inf i l t rat ionsf l äche kann 
insgesamt nicht vermieden werden, ist bei Variante S  gegen über den untersuchten Aiter-
nat ivtrassen jedoch geringer. Von allen untersuchten Trassenvarianten erfolgt bei T rassen 
variante S  die geringste Neuversiegelung (4,3 ha). Dem Plansatz 4.2.3.(2) RROP V P 
"...Zur Sicherung der Grundwasserneubildung Flächenversiegelungen möglichst gering zu 
halten...", wird entsprochen. 

b) Ober f l ä chenwasser 

Querungen von Oberf l ä chengew ässern, insbesondere der Peene, sind im Zuge aller Var ian 
ten erforderl ich. Oberf l ä chengew ässer k önnen bau- und anlagebedingt durch Verlust bzw. 
Ü berbauung beeintr ächtigt werden. Betr iebsbedingte Auswirkungen auf die Ober f i ä chenge-
w ässer k ö nnen durch Eintrag von Schadstof fen im Havariefall oder durch St ra ß enabw ässer 
hervorgerufen werden. Raumbedeutsame Beeintr ächt igungen der Ober f l ä chengew ässer 
sind jedoch nicht zu erwarten. 

Die Nordvar ianten kreuzen 5, die S üdvar ianten hingegen nur 2 Ober f l ä chengew ässer . 
Die UBB-Trasse kommt ohne erneute Kreuzung des Peenestromes aus, weil sie vor der be 
s tehenden Peenebr ücke auf die B   alt m ündet. Sie ist damit in Bezug auf das Ober f l ä 
chenwasser g ünst iger als die anderen Trassenvar ianten. 

Bei Erf ü l lung der Ma ßgabe 3 werden die Beeintr ächt igungen (Funkt ionsverlust Ober f l ä chen 
gew ässer) der Variante S 1a so minimiert, dass sie mit den Erfordernissen der R a u m o r d 
nung vere inbar sind und die "Gewässer als  Bestandteil des Naturhaushaltes so bewirtschaf
tet werden, dass sie dem Wohl der Allgemeinheit und im Einklang mit diesem auch dem Nut
zen einzelner dienen..." (Ziel 3.1.4.(1) LROP M-V). Dar über hinaus kann die 
„...Wasserqualität der Gewässer erhalten und  soweit wie möglich  verbessert werden." (Ziel 
4.2.3.(1) R R O P VP) . 

1.2.1.5 Kl ima / Lu f t 

Bei allen Var ianten ist mit bau-, aniage- und betr iebsbedingten lokalen Auswi rkungen zu 
rechnen. Die Neuversiegelungen des Stra ßenk ö rpers bewirken nachhalt ige Ver ä nderungen 
der mikrokl imat ischen Standortbedingungen in der bodennahen Luftschicht durch ver änderte 

 Feuchtigkeits- und W ä rmeverh ä l tn isse. Dammlagen wirken als Barrieren beim 
bodennahen Luftaustausch. Betr iebsbedingte Beeintr ächt igungen result ieren aus den Luft 
schadstof femissionen des Stra ßenverkehrs. 
Die Auswi rkungen aller Varianten sind im Sinne des Schutzgutes Kl ima/Luft nicht raumbe 
deutsam.  Variantenvergleich stellt sich jedoch die Variante  infolge ihrer N ähe zum 
Stadtgebiet als die ung ünstigste Var iante dar, weil insbesondere Fl ä chen f ü r den kl imat i 
schen und lufthygienischen Ausgleich mit unmit telbarem Siedlungsbezug betroffen s ind. Bei 
einer aufgest änderten Bauweise (Br ücke), wie bei der   vorgesehen, ist 
das Vorhaben dem regionalen Ziel 4.2.4.(2) RROP V P jedoch noch angepasst . 



Bei der UBB-Var iante ist bedingt durch ihren Trassenver lauf mit einer Versch lech terung der 
mikrokl imat ischen Verh ä l tn isse in den betroffenen Bereichen der Stadt Wolgas t auszugehen . 

1.2.1.6 Landschaf t und Landschaftsbi ld 

Beim Schutzgut Landschaft und Landschaftsbi ld gehen von der Verkehrsanlage vor a l lem 
visuelle Beeintr ä cht igungen aus. Alle Varianten zerschneiden Landschaf tsr äume mit unter 
schiedlicher Landschaftsbi ldquali t ä t . Es entstehen anlagebedingte Verluste an landschaf ts -
bi ldpr ägenden Struktur- und Vegetat ionselementen. Au ß e rdem wirken D ä m m e und Br ü cken 
anlagebedingt auf das Landschaftsbild ein. 

 Gegensatz zu den anderen Varianten ist mit der Variante S  der ger ingste Land 
schaftsverbrauch verbunden (relativ s iedlungsnahe Trasse). Dennoch bleibt die 
querung mit der Hochbr ücke in bezug auf das Landschaftsbi ld der Konf l ik tschwerpunkt , der 
durch die vorhandenen Vorbelastungen der hohen Bauk ö rper der Peene-Werf t a m deut l ichs 
ten geminder t wird. Der architektonischen Gestal tung der Br ücken kommt desha lb hinsicht 
lich der noch besseren Einpassung in den Landschaftsraum besondere Bedeutung zu (vgl. 
Hinweis F 11). Die Auswirkungen des Vorhabens bei Realisierung der Trassenvar iante S 1a 
sind in Bezug auf die Erfordernisse der Raumordnung gem ä ß Plansatz 3.2.(2) L R O P M-V 
noch hinnehmbar. 

Es wird davon ausgegangen, dass sich die UBB-Trasse wegen ihrer tei lweisen Lage in e i 
nem t iefgr ündigen Moorstandort (It. Karte M  1:100.000 des RROP) ung ünst ig auf das 
Schutzgut auswirkt (vgl. Plansatz 4.2.6.(7) RROP VP [Landschaft]). 

 Kultur- und Sachg ü ter 

Bau- und anlagebedingte Auswirkungen auf Kultur- und Sachg ü ter sind bei al len T rassenva 
rianten zu erwar ten, da bei allen Trassenvarianten mehrfach Bodendenkmale gekreuzt bzw. 
tangiert werden . Die verbleibenden Beeintr ächt igungen sind bei sachgerechter Er fassung 
und ggf. Bergung akzeptabel. Alle zerschnit tenen Wegebez iehungen werden w ieder herge 
stellt, so dass der Funktion und Bedeutung der W e g e Rechnung getragen wird. Hinweis F 8 
ist zur Minderung des Konfliktes geeignet, das Vorhaben mit den Erfordernissen der R a u m 
ordnung „die archäologischen, kulturellen und  technischen Denkmale Vorpommerns ais we
sentliche Bestandteile der Kulturlandschaft zu erhalten..." ( Ziel 8.6.(7) RROP V P ) in Über 
e inst immung zu bringen. 

 R a u m b e d e u t s a m e Belange des Verkehrs 

1.3.1 St ra ßenverkehr 

Die B  ist gem ä ß Kartenwerk M  1:250.000 zum LROP M-V als überregionale S t ra ß en 
verbindung der Stra ßenkategorie A   dargestellt. Diese Funktion der B  n im funkt ionalen 
Stra ßennetz wird   über Ma ßgabe 1 abgesichert. Sie ist im R R O P V P au ßer 
dem als regionale Achse definiert (vgl. Plans ä tze 3.2.(2)a und d) RROP VP). 
Die B  w i rd in der Stadt Wolgast mit der Landesstra ße L 262 sowie au ßerhalb des Stadt 
kerns mit der Landesstra ße L 26 und der Kreisstra ße OVP 22 verknüpft. Dar über h inaus wird 
mit dem Peenest rom innerhalb der Ortslage eine Bundeswasserstra ße mit e iner Br ü cke ge-
quert. Die t äg l ich f ünf Br ücken ö f fnungszeiten erzeugen in Verbindung mit dem s te igenden 
Verkehrsaufkommen und den stra ßenbaul ichen sowie st ädtebaul ichen Besonderhe i ten im 
st ädt ischen Verkehrsnetz (geringe Stra ßenquerschnit te, direkt angrenzende Bebauung) e i 
nen st ändig hohen Verkehrsr ückstau. Der R ückstau betr ägt z. B. auf der Chausseest ra ße , 
als einer der stadteinw är ts f ührenden Hauptsammeist ra ßen im Zuge der B   im Ana lyse 
zeitraum 2001 rd. einen 1 km. Die Verkehrsanalyse 2001 nennt ein Verkehrsau fkommen an 
der Peenebr ü cke von rd. 15 T Fz. je 24 h (DTV). In der Verkehrsprognose   steigt der 
DTV auf bis zu  T Fz. in 24 h an. Die saisonalen Urlauberverkehre im  (ca.  T Fz.) 
und in der Prognose    T Fz.) sind deutl ich h öher. 



18 

 mult i funktionalen Aufgabe wird die B  im Stadtgebiet Wolgast (Ortsdurchfahrt) 
schon jetzt nicht mehr gerecht. Abhi l fe soll mit einer au ßerhalb des Stadtkerns gef üh r ten 
Umgehungsstra ße geschaffen werden, die mögl ichst viel Verkehr von der Ortsdurchfahrt 
aufnimmt und somit f ür eine Entf lechtung der verkehrl ichen Funktionen innerhalb des Stadt 
gebietes sorgt. Durch den Bau einer O U sollen in erster Linie die verkehrl ichen und s t ra ß en 
baulichen Defizite abgebaut werden. Die OU Wolgast ist wegen ihrer Erforderl ichkeit Be 
standteil des  2003 geworden. 

Die B 111 ist traditioneller Ur lauberanfahrweg zu den überregional bedeutenden Tour i smus 
r äumen der Insel Usedom und nimmt daher saisonal schwerpunktm ä ß ig auch d iese Ve rkeh 
re auf. Durch den Bau der O U wird sich die Erreichbarkeit der Insel Usedom f ür anre isende 
Verkehrstei lnehmer durch verk ü rzte Reisezeiten und die Beseit igung von verkehr l ichen  Def i 
ziten in der Ortsdurchfahrt deutlich verbessert . 

Unter Beibehaltung des Status Quo bzw. einer inner ö r t l ichen Trasse der OU nach dem Vor 
schlag der UBB m üssen Verkehrste i lnehmer auf der bisherigen Ortsdurchfahrt der B   
bzw. auf parallel dazu ver laufenden Stadtstra ßen (Bahnhof-, Kronwiekstra ße) verb le iben. 

 eine leistugsf äh ige Verkehrstrasse stellt insofern e inen wichtigen Beitrag zur „Entwick
lung der ländlichen Räume als gleichwertige und eigenständige Lebensräume... und zur 

 Verbesserung der Verkehrserschließung der Ländlichen Räume."   Plans ä tze   und 

6) RROP VP) dar. 
Auf Grund der Verkehrsprognose  wird bei der Var iante S  ausgehend vom west l i 
chen Anschluss an der B  alt bis zur Bahnhofstra ße e ine Verkehrsbelegung von ca. 10 T 
Fz. in 24 h prognostiziert. Von der Bahnhofstra ße bis zum Bauende auf der Insel Usedom 
wird von e inem DTV von 8.400 Fz. erwartet. In der Urlaubssaison wird ein Anst ieg der Ver 
kehrsstr öme auf   T Fz. je 24 h im erstgenannten Streckenabschnit t und auf  T Fz. je 
Tag im Streckenabschnit t auf Usedom prognostiziert. Bei allen  ist von 
einem etwa gleich hohen Verkehrsaufkommen auszugehen. 

Wesentl iche vorhabensspezif ische Ziele sind wie folgt im LROP M-V sowie im RROP V P 
niedergelegt: „Das Straßennetz  soll so ausgebaut werden, dass eine gute Erreichbarkeit von 
Siedlungen, Wirtschafts- und Erholungsstandorten gewährleistet ist...  Stark frequentierte 
Ortsdurchfahrten sollen durch den Bau von Ortsumgehungen entlastet werden..." (Ziele 
8.4.(1) und (4) LROP M-V). 

„Das  gesamte Verkehrssystem der Planungsregion Vorpommern ist so auszubauen, dass 
die angestrebten räumlichen Nutzungen, die persönliche Mobilität und die wirtschaftliche 
Entwicklung durch eine leistungsfähige innere Erschließung und äußere Anbindung ermög
licht werden... Das Straßennetz der Planungsregion ist  entsprechend den Erfordernissen zu 

ff sanieren, zu ergänzen und  auszubauen... Eine gute Anbindung der Wirtschafts- und Sied-
  sowie der Tourismusräume an das großräumige, nationale und internationale 

Straßennetz ist zu gewährleisten. Neu zu  bauen bzw. auszubauen  die Planungsre
gion erschließenden Autobahnzubringer und die  Anschlussstellen. Durch den Bau von OU ist 
die Wohnqualität in Orten mit  stark vom Durchgangsverkehr belasteten Straßen  sowie die 
Leistungsfähigkeit der Straßen zu erhöhen. Vorrangig verwirklicht  werden soll die OU Wol
gast (B 111). " (Z ie le 9.1.(1), 9.4.(1, 2 und 4) RROP VP) . Alle au ßerhalb der Stadt Wo lgas t 
geplanten Trassenvar ianten k önnen das prognostizierte Verkehrsaufkommen au fnehmen. 
Die Verkehrs l ö sung „Mittelvariante" f ührt nicht zu den angestrebten verkehrl ichen Ent las 
tungseffekten, solange enge Stra ßenverh ä l tnisse, Ampe ln und Br ücken ö f fnungen f ü r den 
Schiffsverkehr den Stra ßenverkehrsf luss unterbrechen. Die UBB-Trasse ist aus d iesem 
Grunde nicht zielf ührend. Der Charakter einer Ortsdurchfahrt bleibt bestehen. Obwohl die 
B ündelung von Infrastrukturen auch ein Ziel der Raumordnung ist, kann die Ent lastung des 
Stadtgebiets von verkehrsbedingten Emissionen mit e iner OU als Mittelvariante nicht erreicht 
werden. Die von der UBB vorgesehene Untertunneiung des Platzes am Fischmarkt und des 
Schlossgrabens schafft lediglich mehr Stauraum, kann jedoch die Stauereignisse durch Br ü 
cken ö f fnungen nicht beseit igen. Au ße rdem wird mit   die  
Funktion der Stadt Wolgast gerade im Bereich der Schlossinsel  den Bauzei t raum hinaus 
gravierend beeintr ächtigt. Insgesamt kann durch eine inner ö r t l iche Verkehrsf ührung keine 
Übereinst immung mit den genannten Zielen der Raumordnung hergestellt werden, so dass 
der Ausschluss der Mittelvarianten raumordnerisch gerechtfert igt ist. 



Für die O U wurde eine Nutzen-Kosten-Analyse nach der Richtlinie „Empfeh lungen f ü r Wir t 
schaft l ichkeitsuntersuchungen an Stra ßen" (EWS   und den dort genannten einheit l i 
chen Kriterien Betriebskosten, Fahrzeiten, Unfal lgeschehen, L ä rmbelastung, Schadstof fbe 
lastung und  erstellt. Mit der Variante S  wird ein Nutzen-Kosten-Verh ä l tn is 
von 6,5 erreicht und damit das beste Nutzen-Kosten-Verh ä l tn is aller Trassenvar ianten. W e 
gen der hohen Baukosten sind die Nordvarianten gegen über den anderen Var ianten im 
Nachtei l .  Vergleich der S üdvar ianten untereinander weist die Variante S 1a Vorz üge ge 
gen über den anderen S üdtrassen auf, weil ihr Gesamtnutzen h öher ist. Die Bauwerksvar ian 
ten „Tunnel" erreichen ein Vielfaches (ca. 4-faches) der Kosten einer Hochbr ü cke. Sie sind 
aus d iesem Grunde mit keiner der Trassenvarianten umsetzbar. 

F ür die geplante Bauma ßnahme erfolgte eine Kostenberechnung nach der "Anweisung zur 
Kostenberechnung f ür St ra ßenbauvorhaben" (AKS 85 ), die f ü r die   S  Gesamt 
kosten von ca. 50,5 Mio. € ausweist. 

In der Folge der Bauma ßnahmen zur OU sind nachstehende Auswirkungen zu erwar ten: 
Die inner ö r t l ichen Verkehrsbelastungen des st ädtischen Verkehrsnetzes ver ändern sich bei 
allen äu ße ren Trassenvarianten derart, dass die Verkehrsbelastungen bei Zugrunde legung 
der Prognosewerte im Zuge der Ortsdurchfahrt um ca. 50 % und mehr sinken. Die L ä rm- und 
Abgassi tuat ion verbessert sich erhebl ich. Infolge der k ü rzeren Fahrzeiten über die OU erge 
ben sich Einsparungseffekte von bis zu ca. 4 0 % gegen über der Ortsdurchfahrt. Das  
st ädt ische Stra ßennetz wird wei tgehend vom Durchgangsverkehr und somit auch vom 
Schwerverkehr entlastet. Die Verkehrssicherheit auf den Stra ßen wird sich verbessern. 
In der Abw ä gung aller Trassenvarianten ist aus stra ßenverkehrl icher Sicht e ine Real isierung 
der OU nach der Variante S 1a eindeutig zu bevorzugen, da sie die gegenw ä r t igen und die 
prognost iz ierten Verkehrsmengen ohne Stauereignisse aufn immt und mit A u s n a h m e der 
UBB-Trasse die k ürzeste Trassenl änge (6,7 km) hat. Die Trassenf ührung der Var iante S 1a 
wird über Ma ßgabe 1 raumordnerisch bestimmt. Die UBB-Trasse wird aus raumordner ischer 
Sicht ausgeschlossen, weil sie wie dargestel l t die Verkehrsaufgabe langfristig nicht l öst. 
Dem Antrag der Gemeinde Sauzin zur besseren Erschlie ßung des Gemeindegebie tes über 
eine Anschlussstel le an den Kreisstra ßen OVP 26 oder 27 kann aus raumordner ischer Sicht 
nicht gefolgt werden, da nach der Karte M 1:100.000 RROP VP diesen Kreisstra ßen keine 
hervorgehobene raumordnerische Bedeutung im funktionalen Stra ßennetz zugeordnet ist. 
Dieser Gemeindeantrag muss daher im weiteren Verfahren unbeachtet b le iben. 

 gegenw ä r t igen Planungsstadium kann noch keine Aussage über die k ünf t ige Stra ßenbau 
last der B  alt getroffen werden. Das ist im weiteren Genehmigungsver fahren festzule 
gen. 

Nach dem Kenntnisstand der Raumordnungsbeh ö rde werden auch die P lanungen zum  
und Ausbau der B  im S üden der Insel Usedom durch das St ra ßenbauamt Stralsund vo 
rangetr ieben, so dass die Hinweise der IHK zu Neubrandenburg und des Tour ismusverban 
des Insel Usedom ber ücksichtigt  sind. 
Der Projektvorschlag zum integrierten Verkehrskonzept der Region Usedom - Wol l in ist bei 
der Raumordnungsbeh ö rde bekannt. Zu diesem gro ß r äumigen Verkehrskonzept l iegen der 
zeit jedoch noch keine gesicherten Ergebnisse vor, so dass sie in dieses Raumordnungsver 
fahren derzeit nicht einflie ßen k önnen. 

1.3.2 Ö f fentl icher Personenverkehr 

Mit der OU Wolgast wird u.a. das Streckengleis der UBB gekreuzt. In Bezug auf das Sach 
kapitel 9.3 [Schienenverkehr] des RROP VP ist eine Beeintr ächt igung des sch ienengebun 
denen Verkehrs aus raumordnerischer Sicht nicht feststellbar. Der regionalen Zielvorgabe 
„...zur Erhöhung der  Verkehrssicherheit und des Verkehrsflusses, schienengleiche Weg
übergänge zu  beseitigen" (vgl. Ziel 9.4.(5) RROP VP) wird mit allen Trassenvar ianten, auch 
mit der Var iante S  entsprochen. Die Bef ü rchtungen der UBB, der Bau der OU Wolgast 
werde Einfluss auf ihre Fahrgastentwicklung haben, ist aus raumordner ischer Sicht unbe 
gr ündet und nicht nachvollziehbar. Ein R ückgang der Fahrgastzahlen im ö f fentl ichen Perso 
nenschienenverkehr der UBB wird anhand der prognostizierten Verkehrsentwicklung nicht 
bef ü rchtet. Vie lmehr sind Leistungsangebot, Qualit ä t und Vermarktungsstrategie der UBB 



Faktoren, die Fahrgastzahlen zu erh öhen bzw. zu stabil isieren. Insofern stehen regionalp la-
nerische Ziele nach Kapitel 9.2 des R R O P V P dem Vorhaben nicht en tgegen. 
Durch den Bau einer au ßerorts gef ühr ten Trasse der OU werden die Stauere ign isse im 
Stadtgebiet Wolgast weitgehend aufgel öst , so dass der ÖPNV p ünktl icher und insofern in 
besserer Qualit ä t realisierbar ist. Insofern profit ieren insbesondere der Stadtverkehr aber 
auch der Über landverkehr mit Bussen von einer au ßerhalb des Stadtgebietes l iegenden OU. 
Auch Taxi fahrer k önnen dadurch p ünkt l ich ihre Fahrtziele erreichen. Stets s t ü nde eine 
durchg äng ig nutzbare Alternative f ü r Bef ö rderungszwecke zur Verf ügung. 

1.3.3 R a d - und Fu ßg ängerverkehr 

Die Stadt Wolgast macht deutl ich, dass sie keine Abstr iche am lokalen Rad - und Fu ßwege 
netz, insbesondere über die bestehende Peenebr ücke, hinnehmen kann. Diesbez üg l ich soll 
auch nach Auf fassung der Raumordnungsbeh ö rde (vgl. F 5) die beidseit ige F üh rung von 
behindertengerecht ausgebauten Rad- und Fu ßwegen über die vorhandene Peenebr ü cke 
aufrecht erhal ten bleiben, weil der Radweg Bestandteil des europ ä ischen Radwanderne tzes 
ist. Bei e inem dreistreifigen Ausbau der Peenebr ücke f ür den Kfz-Verkehr gem ä ß Vorsch lag 
der UBB entf ä l l t zumindest einer der beidseit igen Rad- und Fu ßwege. Zur L ö sung des Prob 
lems schl äg t die UBB die Anlage eines neuen Kreuzungsbauwerkes, paral lel zur vorhanden 
Peenebr ü cke f ü r den Rad- und Fu ßverkehr vor. Diese L ösung tr ägt dem R a d - und Fu ßwe 
genetz Rechnung, es bleibt aber beim Schl ie ß rhythmus der   f ü r den Stra 
ßenverkehr. 

Der Ver fahrenst r äger gibt aus raumordner ischer Sicht nach der Abw ägung aller Trassenvar i 
anten der Real isierung einer Verkehrstrasse nach Var iante S  den Vorzug , wei l sie den 
Belangen des Stra ßen-, Schienen-, Rad- , Fu ßg änger- und Schiffsverkehrs a m Besten ge 
recht wi rd . 

1.4 R a u m b e d e u t s a m e Belange d e s S i e d l u n g s w e s e n s 

Die Stadt Wolgast stellt die gemeindl ichen Entwicklungsabsichten in ihrem aktuel len rechts 
w i rksamen (24.07.2003) Fl ächennutzungsplan (FNP) dar und lehnt vor d e m Hintergrund ih 
rer langfr ist igen Entwicklungsziele wiederhol t die von der UBB vorgeschlagene Mittelvariante 
ab. Die Stadt Wolgast ist an einer Trassenf ührung au ßerhalb des Stadtkerns interessiert, um 
die verkehrsbedingten negativen Auswi rkungen des Verkehrs im Stadtzentrum zu reduzie 
ren. M a ß g a b e 1 wirkt in Übereinst immung mit den st ädt ischen Entwicklungszielen und be 
r ücksichtigt auch die Absichten der Stadt im Sanierungsgebiet „Historische Altstadt". 
Insbesondere die Funktionen Wohnen und Aufenthalt sind infolge der durch den Stadtkern 
ver laufenden bisherigen Ortsdurchfahrt der B  erheblich beeintr ächtigt. Zu r Entf lechtung 
dieser Funkt ionen wird mit dem Bau einer OU beigetragen. Es wird davon ausgegangen , 
dass bei Erf ü l lung der Ma ßgaben und Hinweise das angestrebte st äd t ische Ziel der Schaf 
fung von ges ünderen Wohnverh ä l tn isse erreicht  wird. 

Der Fl ä chennutzungsplan der Stadt Wo lgas t stellt auf der Insel Usedom öst l ich des Sonder 
gebietes Tierprodukt ion eine Fl äche f ü r Versorgungsanlagen dar. Die dort in Betr ieb bef indl i 
che  (Aussage FNP) ist mit den Belangen der ü bergeordneten St ra ßen 
planung noch nicht abgeglichen. Es wird davon ausgegangen, dass unter Ber ücks icht igung 
des Hinweises F  die abfallwirtschaft l ichen und die verkehrl ichen M a ß n a h m e n aufeinander 
abgest immt werden. 

Raumbedeu tsame Beeintr ächt igungen der gewerbl ichen Fl ächen der Peene-Wer f t G m b H 
werden nicht erwartet. Au ßerdem schafft der Anschluss der OU mit der Bahnhofs t ra ße bes 
sere Voraussetzungen zur Erschl ie ßung des Gewerbegebietes. Der Hinweis der IHK zu 
Neubrandenburg ist damit ber ücksichtigt. Eine Plananzeige zur tourist ischen   
gewerbl icher Teilf l ächen der Peene-Werft liegt bei der Raumordnungsbeh ö rde derzeit nicht 



vor, so dass diese  in diesem Beurtei lungsverfahren noch nicht ber ü cks ich 
tigt werden kann. 
Mit der OU wird das „Sondergebiet mit der Zweckbest immung Sportboothafen" des Ang ler 
verbandes Zieserberg e.V. überbaut. Diese Beanspruchung wird durch den Ang le rve rband 
nur h ingenommen, wenn Gew äh r f ü r das Fortbestehen aller Vereins- und sonst igen, mit dem 
Gel ände im Zusammenhang stehenden Funkt ionen übernommen  wird. Den Mitg l iedern des 
Anglerverbandes soll die Aus ü bung ihres Sports auch weiterhin ermögl icht we rden . Die 
Auswirkungen des Vorhabens auf das Vere insgel ände sollen bei Ber ücks icht igung des  H in 
weises F 1 so gering wie m ög l ich gehalten werden. Das Vorhaben in der Aus f ü h rungsvar ian 
te S 1a entspr icht durch seine überwiegenden posit iven Effekte am Besten den s t äd tebaul i 
chen Zielen der Raumordnung. 

 R a u m b e d e u t s a m e Be lange der Wirtschaft 

1.5.1 Fremdenverkehr und Erholung 

In der Er ö r terungsberatung am   wurden durch den Vorhabentr äger nochmals die 
Arbeitsschri t te bei der Erhebung der Verkehrsdaten erl äutert, so dass nach Auf fassung der 
Raumordnungsbeh ö rde an der Wissenschaft l ichkeit der Verkehrserhebung keine Zwei fe l 
bestehen. Eine ausgebaute Anbindung der Insel Usedom über die Bundesst ra ße B   bei 
Anklam ist nicht Gegenstand des Raumordnungsver fahrens, so dass die An regungen des 
Tour ismusverbandes Insel Usedom im Weiteren unber ücksichtigt bleiben m ü ssen . 
Mit der OU werden die Reisezeiten zu den regional und überregional bedeu tsamen Tour is 
musgebieten der  Usedom (hier: vorrangig der  verk ü rzt . 
Eine bessere bzw. verbesserte Erreichbarkeit der Fremdenverkehrsr äume ist ein Erfordernis 
der Raumordnung (vgl. Ziel 7.1.(8) RROP VP). insofern entspricht die OU d iesem raumord 
nerischen Erfordernis. 

Neben der Verr ingerung der Reisezeiten zu den regional und überregional bedeu tsamen 
Erholungsgebieten ist auch die bessere Erreichbarkeit der Stadt Wolgast selbst f ü r den  T o u 
rismus von Bedeutung. Mit der OU gewinnt die Stadt Wolgast an Attraktivit ä t und an Bedeu 
tung f ü r den Erlebnis- und Einkaufstourismus hinzu. 

Zur Schonung der Fremdenverkehrsfunkt ion des Raumes soll der Vorhabent r ä ger pr ü fen, ob 
ggf.  auf dem Wasserweg realisiert werden k önnen (vgl. Hinweis F 9). 

1.5.2 Fischereiwirtschaft 

Um die Beeintr ächt igungen des Laichschongebietes Sauziner Bucht und der   
(Fische) in raumordner isch vertr äg l ichen Grenzen zu halten und zur Herstel lung der Vere in 
barkeit des Vorhabens mit den Plans ä tzen 6.1.3.(1 und 4) RROP „die naturräumlichen und 
infrastrukturellen Bedingungen der Fischerei zu erhalten, bei Planungen und Maßnahmen an 
und in den inneren  Belange der Fischerei besonders zu berücksichti
gen sowie Fließgewässer als  Wege  die Fischwanderungen der wirtschaftlich bedeuten
den Arten zu  die Erf ü l lung der Ma ßgabe 2 geeignet und damit erforderl ich. 

1.5.3 Rohstof fs icherung 

Am Anfang der OU (westlicher Knotenpunkt) wird im Zuge der Variante S 1a ein Vor rangge 
biet f ü r die Rohstoffs icherung gem ä ß Karte M  1:100.000 RROP VP gekreuzt. Nach der regi 
onalen Zielstel lung 6.2.(2) R R O P V P „kommt der Rohstoffgewinnung in Vorranggebieten für 
die Rohstoffsicherung gegenüber  anderen Ansprüchen der Raumnutzung der Vorrang zu. 
Abbauverhindernde Nutzungen sind auf diesen Flächen auszuschließen. 
Für die Stadt Wolgast hat der Bau einer OU eine hervorgehobene Priorit ä t. Die Stra ßenpla 
nung beansprucht nur einen sehr geringen Teil des Vorranggebietes f ü r die Rohstof fs iche 
rung. Bei Ber ücksicht igung des Hinweises F 10 wird vorausgesetzt, dass die St ra ßenp lanung 
die Rohstof fs icherung nicht unvertretbar beeintr ächtigt. 
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1.6 Raumbedeutsame Be lange der Infrastruktur 

1.6.1 Kommunikat ion 

Das neue Kreuzungsbauwerk über den Peenestrom im Zuge der Var iante S 1a liegt in e iner 
Höhe über Grund, die eine Richtfunkverbindung des Mobi l funkunternehmens   (Germany) 
GmbH unterbricht. Diese Funkt ionsbeeintr ächt igung der Richtfunkstrecke ist mit dem regio 
nalen Ziel 10.1.(3) RROP VP, „...wonach vorhandene  Richtfunkstrecken nicht beeinträchtigt 
werden dürfen", unvereinbar. Unter Hinweis auf F 12 ist daf ü r Sorge zu tragen, dass durch 
entsprechende Ma ßnahmen (z. B.   der Richtfunkstrecke) die Funkt ionsf äh igkeit 
der betroffenen Richtfunkverbindung gewährleistet bleibt bzw. wieder hergestellt  wi rd. Das 
schlie ßt den Zei traum der Baut ä t igkeit insoweit mit ein, als dass Kranbewegungen ebenfal ls 
zu Beeintr ächt igungen der Richtfunkverbindungen f üh ren k önnen. Soweit Kommunikat ions l i 
nien anderer Kommunikat ions- und/oder Versorgungsunternehmen in n ächster Zeit betrof 
fen sind, gilt F 12 ad äquat. 

 Wasserwir tschaft 

1.6.2.1 Wasserversorgung 

Ein besonderer Schwerpunkt ergibt sich aus der Kreuzung der OU im Zuge der Variante 
S 1a mit den Anlagen des Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserbesei t igung -
Festland Wolgast . Um die Tr inkwasserversorgung der Stadt Wolgast und des Umlandes 
dauerhaft zu sichern, ist die Trassenf ührung im Rahmen der weiteren Planbearbeitung zu 
optimieren  Hinweis F 1). Die Kreuzungen und N äherungen der Stra ße mit anderen  Inf
rastrukturen sind nach den anerkannten Regeln der Technik durchzuf ühren (Hinweis F 13). 
Dadurch wird "eine ausreichende, kostengünstige und umweltverträgliche  Versorgung mit 
einwandfreiem Trinkwasser... langfristig gewährleistet..." (Plansatz 10.2.1.(1) RROP VP) . 
Die Hinweise F 1 und F  gelten f ü r die betroffenen Tr inkwasserversorgungslei tungen des 
Zweckverbandes Wasserversorgung & Abwasserbesei t igung Insel Usedom ad äquat. Die 
Belange der Tr inkwasserver- bzw. Abwasserentsorgung der Stadt Wolgast und ihres Umfe l 
des sind in enger Abst immung mit den zust ändigen Zweckverb änden im weiteren Planver 
fahren zu ber ücksicht igen. 

 Abwasser 

Die Hinweise F 1 und F  gelten f ü r die Abwasserentsorgungssysteme der ber ührten 
Rechtstr äger ad äquat. Auf Plansatz  1.2.2.(4) [Sammlung und Verwertung von Nieder 
schlagswasser] RROP VP) wird hingewiesen. Die ordnungsgem ä ß e Reinigung verschmutz 
ten Niederschlagswassers ist nach den Auflagen der zust ändigen Wasserbeh ö rde durchzu 
f ühren (Ma ßgabe 3).   Rahmen der weiteren Genehmigungsplanung ist durch den Vorha 
bentr äger der Nachweis zu erbr ingen, dass die Vorf luter die hydraulische Leistungsf äh igkeit 
zur Au fnahme des von der Stra ße abgeleiteten Niederschlagswassers besitzen. 

1.6.3.3  

Die jewei l igen Tr äger der Energie- und Gasversorgung betreiben nach eigenen Angaben 
eine Reihe von Versorgungsle i tungen im k ünftigen Trassenbereich der O U . Teilweise l iegen 
dort auch bereits sti l lgelegte An lagen. Aus raumordnerischer Sicht besteht über die Erf ü l lung 
des Hinweises F 13 hinaus kein weiterer Anpassungsbedarf . 



1.6.3.4 Immissionsschutz 

Mit dem Bau der OU ist eine deut l iche Verringerung der Abgasimmiss ionen in der Orts lage 
verbunden, so dass sie im Besonderen den folgenden  Zielen ent 
spricht: 
"Zur Vorsorge vor schädlichen Umwelteinwirkungen  sind ...bei raumbedeutsamen Einzelvor
haben die Nutzungen einander so zuzuordnen, dass die Immission schutzbedürftiger  Gebie
te mit Lärm und  Luftschadstoffen sowie anderen Emissionen soweit wie möglich  vermieden 
wird. Raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen  sollen so ausgerichtet werden, dass 
unvermeidbar entstehende Lärmquellen zu  einer möglichst geringen  Belastung  die Be
völkerung und die Umwelt  wird. Für unzulässig mit Lärm  belastete Gebiete sollen Lärm
schutzmaßnahmen durchgeführt  werden" (Ziele 10.5.(1 und 2) RROP VP) . 
Die zust änd ige Immissionsschutzbeh ö rde hat den in der Vorplanung e ingebrachten schal l 
technischen Untersuchungen zugest immt. Über den konkreten Umfang der  

 m üssen weiterf ührende Berechnungen in den nachfolgenden Planungsstufen 
 geben. Es wird davon ausgegangen, dass  vorwiegend 

im Kreuzungs- bzw. N äherungsbereich der O U mit Wohnfunkt ionen und Kleing ä r ten auf rd. 1 
km L änge erforderl ich  sind. 

Die Trassenf üh rung der Mittelvariante der UBB beinhaltet gegen über den anderen   
keine bessere Anpassung an die raumordner ischen Belangen des Immissionsschutzes. Sie 
ist auf Grund der direkt verble ibenden Beeintr ächt igungen des Ortskernes (darunter W o h n 
gebieten) durch die Trassenf ührung nicht geeignet, die verkehrsbedingten Emissionen im 
Stadtgebiet zu beseitigen oder sp ü rbar zu senken. 

Bei Erf ü l lung der Ma ßgabe 4 wird den raumordnerischen Belangen des Immissionsschutzes 
entsprochen. Mit der überwiegenden Verlagerung des motorisierten Verkehrs nach au ßer 
halb des Ortskernes der Stadt Wolgas t wird aus raumordnerischer Sicht dem Schutzbed ü r f 
nis des Menschen am besten entsprochen. 

1.7 Raumordner ische Belange der Verteidigung 

Die Interessen der Bundeswehr erfordern eine Bemessung bzw. eine Einstufung der Br ü 
ckenbauwerke f ür die milit ä r ische Lastenklasse (MLC)   
Das  Ziel 10.1.(1) LROP M-V stellt auf die "Berücksichtigung der  Belange 
der zivilen und militärischen Verteidigung bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnah
men" ab. 
Der Verfahrenstr äger ber ücksichtigt diese Forderung in seinem Hinweis F 12. Damit ist die 
Übere inst immung des Vorhabens mit den Zielvorgaben des Landes M-V hergestellt. Gleich 
falls best immt Hinweis F 12 den Umgang mit Kampfmitteln im Trassenbere ich  

2. Z u s a m m e n f a s s e n d e raumordner ische Gesamtabw ägung 

Auf der Grundlage der Verfahrensunter lagen und der ermittelten Tatsachen sind im Ergebnis 
der raumordner ischen Pr ü fungen die entfernten Hochbr ückenvar ianten im Norden und S ü 
den der Stadt Wolgast wegen ihrer Unvertr ägl ichkeit mit den Belangen des ökologischen 
Netzes Natura 2000 ausgeschlossen worden. Auch alle  sind wegen ihrer 
hohen Kostenrahmen und in der Absenkausf ührung wegen ihrer Unvereinbarkei t mit den 
Zielstel lungen europ ä ischer Schutzgebiete nicht umsetzbar. 
im Betei l igungsverfahren wurde zus ä tzl ich eine inner ört l iche Trassenvar iante von der UBB 
eingebracht, deren  wegen ihrer strikten B ündelung mit vorhandenen 
Strukturen zun ächst angenommen  wird. 
Die Schutzg ü ter Mensch, Tiere und Pflanzen sowie die Landschaft s ind von der geplanten 
OU besonders betroffen. Eine umweltvertr äg l iche Trassenf ührung erfordert die Erf ü l lung von 
Ma ßnahmen, die dem hohen Schutzbed ü r fnis dieser Umweltg ü ter entsprechen. 



Wegen de r bekannten Trenn- und Zerschneidungswirkungen sowie der Ver l ä rmung b isher 
weniger belasteter Wohnlagen ist jede Mittelvariante zur Erf ü l lung der Schutzbed ü r fn isse der 
Menschen deutl ich schlechter. 
Unter verkehr i ichen Aspekten musste neben den untersuchten Tunnel - und K lappbr ü ckenva 
rianten a u c h der  der UBB ausgeschlossen worden. Die Tunneivar ianten 
sind  Kostengr ünden nicht realisierbar, die Klappbr ückenvarianten f ü h ren wegen der un 
vermeidbaren Ö f fnungszeiten f ü r den Schif fsverkehr zu keiner f ür den St ra ß enverkehr ver 
t retbaren L ösung. 
Die  der UBB kann insgesamt raumordnerisch nicht mi tget ragen we rden , 
weil der  Engpass an der  fortbesteht und den E inwohnern 
der Stadt Wolgast die Belastungen durch den Stra ßenverkehr, zwar an anderer Stei le des 
Stadtgebietes, jedoch in unver änderter Gr ö ß enordnung zugemutet werden   
Alle untersuchten Hochbr ückenvar ianten sind in der Lage, f ür verkehrl iche Ent lastungen im 
Stadtgebiet zu sorgen. Die Hochbr ückenvar ianten k önnen g le icherma ßen dem Schif fs-, Rad-
und Fu ßg ängerverkehr sowie dem ÖPNV ohne Einschr änkungen Rechnung t ragen. R a u m 
ordner isch wird die im Variantenvergleich aufgezeigte Trassenf ührung nach Var iante S   
als die umweltvertr äg l ichste L ösung best immt. Das Vorhaben wirkt sich insgesamt auf eine 
Reihe von Erfordernissen der Raumordnung und Landesplanung in untersch ied l ichem A u s 
ma ß aus. Bei der Wichtung der positiv und negativ betroffenen Belange im Rahmen der Ge 
samtabw ägung sind folgende Gesichtspunkte ber ücksichtigt worden: 

- Die bes tehende Ortsdurchfahrt Wolgast ist mit den sich  ü ber lagernden  kon 
kurr ierenden Nutzungsanspr üchen überfordert, so dass eine OU zur L ö sung der Nut 
zungskonf l ik te unbedingt erforderlich ist.  Zuge der OU sollen gleichzeit ig auch die n i 
veaugle ichen Schienen überwege und andere Schwerpunkte des Unfa l lgeschehens bese i 
tigt w e r d e n . 

- Mit dem Vorhaben werden die derzeit igen und prognostizierten unzumutbaren Verkehrsbe 
las tungen der Einwohner in der Ortslage Wolgast reduziert. 

- Die Mittelvariante der UBB ist nicht nur aus  Gr ünden auszusch l ie ßen , 
sondern auch aus Gr ünden der Unvereinbarkeit mit dem Planungs- und Entwicklungszie len 
der Stadt Wolgast. 

- Insbesondere das Fremdenverkehrsgewerbe wird von den geringeren Reisezei ten zu den 
an der Ostseek üs te befindlichen Tour ismusschwerpunktr äume prof i t ieren. 

- Hervorzuheben sind die raumrelevant posit iven Auswirkungen des Vorhabens auf den Ver 
kehr, das Siedlungswesen und den Immissionsschutz. 

Das V o r h a b e n wirkt sich auf eine Reihe von Erfordernissen der Raumordnung in unter 
schiedl ichem Ma ße auch negativ aus. Davon sind besonders die Be lange von Natur und 
Landschaf t betroffen. Es verbleiben aber auch einige beeintr ächtigte Be lange des S ied 
lungswesens (Wohngebiete, Gewerbef l ä chen, Kleingartenanlage), der Wir tschaf t (Rohstoff 
s icherung) und der sonstiger technischer Infrastruktur (Wasserwirtschaft). 
Die im R a h m e n des Raumordnungsverfahrens ermittelten und bewerteten Auswi rkungen des 
Vorhabens in Bezug auf die nat ü r l ichen Lebensgrundlagen lassen e rkennen, dass ein Antei l 
nicht ausgleichbarer Auswirkungen verbleibt. Es ist Aufgabe des Landschaf tspf leger ischen 
Beglei tp lanes festzustellen, welche Ma ßnahmen zu ihrer Kompensat ion geeignet und e inzu 
leiten s ind . 

Durch die vorgeschlagene Verlagerung des Verkehrs an die Stadtper ipher ie wi rd das Ge 
f ährdungspotent ia l f ür die Gesundheit des Menschen deutlich reduziert. Desgle ichen wird 
durch die relative N ähe der Or tsumgehung an den Siedlungsk örper der Eingrif f in den Natur 
haushalt m ög l ichst gering gehalten. 
- Die Beeintr ächt igungen durch Verkehr werden jedoch in bisher wen iger bzw. kaum belaste 

te Natur- und Landschaftsr äume verlagert. Die Neubelastung des Natur- und  
potentials muss aufgrund der derzeit igen und unbedingt zu verr ingernden Belastungen des 
Schutzgutes Mensch h ingenommen werden, wobei die Beeintr ächt igungen durch entspre 
chende Ma ß nahmen wei tgehend gering gehalten werden. 

- Es wird davon ausgegangen, dass die Belange der Wasserwirtschaft im Rahmen der Fein 
p lanung der OU einer L ösung zugef ühr t werden. 

- Beim Immissionsschutz treten nach Inbetr iebnahme der Or tsumgehung punktuel len Ver-



 (Kleingartenanlage) deutl iche Verbesserungen an anderen Stel len gegen 
über ( Innenstadtbereich). 

Die im R a h m e n des Raumordnungsverfahrens vorgelegten Verfahrensunter lagen sind 
Grundlage f ü r die weitere Entwurfs- und Genehmigungsplanung. Gemessen an den derzei t i 
gen und prognost iz ierten Auswirkungen der OU auf die Bev ö lkerung der Stadt Wo lgas t ü-
berwiegen deut l ich die Vortei le. Der dem Verfahrenstr äger vorl iegende   aus 
dem Betei l igungsverfahren l ässt au ßerdem den   zu, dass die ü berwiegende Mehrhei t 
der Betei l igten den unverz ügl ichen Bau der O U und die Vorzugsvariante S 1a unterst ü tzen. 

Der Verfahrenstr äger stellt auf der Grundlage der Verfahrensunterlagen, den Ste l lung 
nahmen der Tr äger ö ffentlicher Belange  s o w i e den gewonnenen E r k e n n t n i s s e n a u s 
der E i n b e z i e h u n g der Ö f fentlichkeit die Raumvertr äg l ichkeit  f ür die Vorzugsvar ian te 
S  fest. 

Die M a ß g a b e n des Kapitels A  s ind f ür eine optimale  A n p a s s u n g der V e r k e h r s t r a s s e an 
die E r f o r d e r n i s s e der Raumordnung und L a n d e s p l a n u n g zu erf ü l len. 

F. Abschl ie ß ende Hinweise 

1. Die Var iante S  kann in den nachfolgenden Planungsverfahren hinsichtl ich ihrer Lage im 
Raum  optimiert werden. 

2.  Zuge der OU ist der Regelquerschnitt RQ  zu realisieren. 

3. Das  des Vorhabentr ägers zur Aufrechterhaltung der f ü r die Ver 
kehrsabwicklung wesent l ichen Stra ßen- und Wegebez iehungen ist in den nachfo lgenden 
Planungsverfahren zu konkretisieren. 

4. Dem  auf der B  n ist der Vorzug einzur äumen. 

5. Der Radverkehr ist wie bisher unver ändert über den Innenstadtbereich zu f ü h ren . 

6. Die F l ä cheninanspruchnahme durch die O U ist in den Gebieten der Peene-Werf t , der 
Kleingartenanlage und des Anglervereins auf m ög l ichst geringem Niveau zu hal ten. Dabei 
soll s ichergestel l t werden, dass die derzeit igen Nutzungen in den beeintr ächt igten Bereichen 
sowohl w ä h rend der Bauphase als auch unter Betr iebsbedingungen der O U erhal ten bleiben. 

7. Landwirtschaft l iche Nutzf l ächen sollen nach Mögl ichkeit nicht als Fl ächen f ü r Ausg le ichs 
und/oder Ersatz- bzw. Kompensat ionsma ßnahmen in Anspruch genommen werden . Al terna 
tiv soll die Nutzung bundeseigener Liegenschaften -z. B. bei Peenem ünde- f ü r Ma ß nahmen 
zur Entwick lung von Natur und Landschaft gepr ü f t und im Falle der Real is ierungsf äh igkeit 
vorrangig umgesetz t werden. Die durch den Bau der OU betroffenen Landwirte sol len wegen 
den mit der Bestel lung der landwirtschaftl ichen Betr iebsfl ächen verbundenen Erfordernissen 
möglichst f r ühzei t ig in den Planungsprozess e inbezogen werden. Mit den betrof fenen Land 
wirten sol len Ausgleichszahlungen wegen entgangener Einnahmen i.V.m. 
erschwernissen verhandelt werden. 

8. Eine arch äo logische Prospekt ion des gesamten   der OU ist vor Beginn der 
Erdarbeiten bzw. baubegieitend  Ma ßnahmen zur Sicherung und Bergung 
mögl icher arch äo logischer Funde sind mit dem Landesamt f ür Bodendenkmalpf lege abzu 
st immen. 

9. Die Bauma ß nahmen sollten unter Ber ücksicht igung des technologischen Baufortschri t ts 
so e ingeordnet werden, dass der Raum in seiner Funktion f ür den Fremdenverkehr und die 



Erholung möglichst nicht beeintr ächt igt  wird. Dazu kann ein Materialtransport auf dem 
Schiffsweg beitragen. 

  wei teren Genehmigungsverfahren sind die Belange der Rohstoffsicherung 
sand) und die Belange der Abfal lwirtschaft (Kompost ieranlage im öst l ichen Bereich der OU) 
mit der Stra ßenplanung in Übereinst immung zu bringen. 

 Zur Reduzierung von Vogelopfern am Br ückenk ö rper ist das   den 
Witterungsverh ä l tnissen anzupassen. 
Als Ma ß nahme der Bodenverbesserung sind Oberbodenauf lockerungen vorrangig im Ar 
beitsstreifen, in Lager- und sonst igen Fl ächen der Baustel leneinrichtung vorzunehmen. 
Das Br ückenbauwerk ist in seiner Architektur den besonderen natur- und  
chen Gegebenhei ten, insbesondere dem Orts- bzw. Landschaftsbi ld anzupassen. 
Auf der Grundlage der rechtl ichen Best immungen sind die Ma ßnahmen zur Gew ähr le is tung 
des Schutzes gegen Immissionen, Ersch ü t terungen sowie zur Lufthygiene zu konkret is ieren. 

 Alle Br ücken im Zuge der OU m üssen der mil i t ä r ischen Lastenklasse (MLC) 50/50 -   
entsprechen. In kampfmittelbelasteten Gebieten sind die Ma ßnahmen zur Gefahrenabwehr 
bzw. zur Kampfmit te lbesei t igung mit dem Munit ionsbergungsdienst abzust immen. 

 Kreuzungen und N äherungen der geplanten OU mit bestehenden und/oder geplanten 
Anlagen der Verkehrs- und der sonstigen technischen Infrastruktur (z. B. 
verbindungen, Gas-, Wasser - und Energieleitungen) sind mit den jewei l igen Rechtstr ägern 
abzust immen und nach den anerkannten Regeln der Technik und den diesbez ügl ich gel ten 
den Regelwerken durchzuf ühren. 

14. Die  Beurtei lung gilt nur solange, wie sich ihre Grundlagen nicht we 
sentlich ändern. Die Entscheidung über die Frage der Ä nderung der Grundlagen trifft die 
Landespianungsbeh ö rde. 

15. Der Vorhabentr äger wi rd aufgefordert, der Landesplanungsbeh ö rde nachfolgende Ver 
wal tungsentscheidungen, den Beginn der Verwirkl ichung des Vorhabens, etwaige Ä nde run 
gen sowie jede nicht nur vor übergehende Unterbrechung der Ausf ührung mitzuteilen und sie 
zu gegebener Zeit von der Inbetr iebnahme der Stra ße unter Beigabe eines Lageplanes mit 
Eintragungen der ausgef ühr ten Anlagen zu unterrichten. 

 Die landesplanerische Beurtei lung ist kostenfrei. 

 Die Beteil igten erhalten Abdrucke der  Beurtei lung. 

 Die in diesem Verfahren übermittelten Stel lungnahmen, Kartengrundlagen, Hinweise und 
 zu Belangen des Verfahrens und seiner Einordnung in den Natur-, Land 

schafts- und Siedlungsraum stehen dem Vorhabentr äger durch ihre Übergabe (bereits er
folgt) f ü r die nachfolgenden Planungsstufen zur Verf ügung. 

Ämtsleiterin 


